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über die 
 
5. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 29. März 2022 im Veranstaltungszentrum 
Gunskirchen – Großer Saal. 
  
Beginn: 19:30 Uhr     Ende: 20:15 Uhr 
 

A N W E S E N D E 
 
 
Die Gemeindevorstandsmitglieder: 
 
1. Bgm. Christian Schöffmann 
2. Vbgm. Mag. Gabriele Modl 
3. Vbgm. Christian Renner 
4. GV Maximilian Feischl 

 

5. GV Ing. Norbert Schönhöfer, MSc. 
6. GV Jutta Wambacher 
7. GV Dipl.-Ing. Markus Schauer 

 

 
Die Gemeinderatsmitglieder 
 
8. Ing. Christian Paltinger, MSc  
9. Mag. iur. Valentina Milicevic 

10. Michael Holzleitner 
11. Thomas Weichselbaumer 
12. Mag. Hermann Mittermayr 
13. Friedrich Stinglmayr 
14. Barbara Knoll 
15. Bianca Sabine Lehner, MA 
16. Paul Wagner 

17. Prof. Walter Nöstlinger 
18. Klaus Wiesinger 
19. Elke Stoiber-Uranic 
20. Alexander Hamedinger 
21. Christoph Brodacz 
22. Karin Margarete Grünauer, FM 
23. Christian Kogler 
24. Tina Schmidberger 
25. Florian Weidinger 

 
26. Ersatzmitglied f. GR Mag. Birgit Hintner, BScN ............................. Marlene Neuwirth 
27. Ersatzmitglied f. GR Markus Bayer  .............................................. Philipp Aigner 
28. Ersatzmitglied f. GR Andreas Mittermayr ...................................... Harald Peterstorfer 
29. Ersatzmitglied f. GR Jochen Leitner .............................................. Christine Minihuber 
30. Ersatzmitglied f. GR Veronika Stiebler, BA ................................... Isabell Sumbuljevic 
31. Ersatzmitglied f. GR Anita Huber .................................................. Mag. Jörg Teufelberger 
 
 
Die Ersatzmitglieder der ÖVP Fraktion, Bernhard Müller,BSc, Christian Schöger, Stefan Trausner, 
Michaela Straßmair, Ing. DI Wolfgang Seiringer, MSc, Ing. Thomas Wurm, und Valentin Hummel-
brunner, Mst. sind entschuldigt ferngeblieben. 
 
Das Ersatzmitglied der SPÖ Fraktion, Daniela Leitner ist entschuldigt ferngeblieben.
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 
 
a) die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde, 
b) die Verständigung hiezu gemäß des vorliegenden Sitzungsplanes mittels RsB am 14. Dezem-

ber 2021 und die Bekanntgabe der Tagesordnung am 22. März 2022 schriftlich an alle Mitglie-
der erfolgt ist, 

c) die Abhaltung der Sitzung gemäß § 53, Abs. 4 der OÖ. GemO. 1990 kundgemacht wurde, 
d) die Abstimmung per Handerhebung erfolgt, 
e) die Beschlussfassung gegeben ist. 
 
Der Vorsitzende bestimmt Herrn Daniel Übermasser, MBA, MPA als Schriftführer. Sodann weist 
er darauf hin, dass 
 
a) die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung gemäß § 54 Abs. 4 der OÖ. GemO. 1990 im Ge-

meindeamt zur Einsicht für die Mitglieder des Gemeinderates auflag, 
b) den Fraktionen rechtzeitig eine Abschrift der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung zugestellt 

wurde, 
c) die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung während der Sitzung zur Einsichtnahme aufliegt und 

es den Mitgliedern des Gemeinderates freisteht, gegen den Inhalt der letzten Verhandlungs-
schrift mündlich oder schriftlich Einwendungen zu erheben, 

d) der Gemeinderat über eventuelle Anträge auf Abänderung der Verhandlungsschrift am Schluss 
der Sitzung zu beschließen hat. 

 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde anlässlich des derzeit stattfindenden Ukraine-Krieges eine 
Gedenkminute abgehalten. 
 
Der Tagesordnungspunkt 8 wird auf Tagesordnungspunkt 4 vorgereiht. 

 
 
Tagesordnung: 
 

1. Nachwahl der ÖVP-Fraktion 

2. Neuvereinbarung mit Dipl.-Ing. Roland Keil, Sonnsteinstraße 4, Gunskirchen, betreffend die 

Kurzparkzone Bahnhofstraße / Kirchengasse 

3. Straßenbauprogramm 2022 

4. Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 7. März 2022 

5. Marktgemeinde Gunskirchen, Rechnungsabschluss 2021 

6. VFI & Co KG; Rechnungsabschluss 2021 

7. Röm. Kath. Pfarre Gunskirchen – Caritaskindergarten; Sondersubvention Caritaskindergarten 

– Abgangsdeckung 2021 

8. Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 16. Dezember 2021 

9. Allfälliges 
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1. Nachwahl der ÖVP Fraktion 
 
Antrag: Bgm. Christian Schöffmann 
 
Herr Anton Harringer hat mit Schreiben vom 20. Dezember 2021 per 31. Dezember 2021 sein Man-
dat als Ersatzgemeinderat zurückgelegt. 
 
Durch das Ausscheiden von Anton Harringer sind in folgenden Ausschüssen Mandate frei gewor-
den: 
 

¶ Ausschuss für Soziales und Jugend - Mitglied 

¶ Ausschuss für Straßenbau und Infrastruktur - Ersatzmitglied 

 
Die freigewordenen Mandate sind durch Nachwahl durch die jeweilige anspruchsberechtigte Frak-
tion, welcher das ausgeschiedene Mitglied angehört hat, nach zu besetzen.  
 
Anspruchsberechtigte Fraktion für die jeweiligen Ausschussmandate ist die ÖVP.  
 
Gemäß § 52 der Oö. Gemeindeordnung 1990 sind auch Fraktionswahlen geheim mit Stimmzettel 
durchzuführen, es sei denn, dass der Gemeinderat einstimmig eine andere Art der Stimmabgabe 
beschließt.  
 
Antrag: (Bgm. Christian Schöffmann)  
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Die folgenden Fraktionswahlen (Nachwahlen in Ausschüsse) werden per Akklamation und 
für alle Ausschüsse en bloc durchgeführt.“ 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
 
 
Es liegen nun folgende Wahlvorschläge vor:  
 
Ausschuss für Soziales und Jugend 
 
als Mitglied: Marlene Neuwirth 

Marlene Neuwirth war bisher Ersatzmitglied im Ausschuss für Soziales und Jugend. Daher ist auch 
ein neues Ersatzmitglied zu wählen. Folgender Wahlvorschlag wurde dazu eingebracht:   
 
als Ersatzmitglied: Michaela Straßmair 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
 
Ausschuss für Straßenbau und Infrastruktur 
 
als Ersatzmitglied: Ing. DI Wolfgang Seiringer, MSc. 

 
Wahl durch die ÖVP-Fraktion 
 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
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2. Neuvereinbarung mit Dipl.-Ing. Roland Keil, Sonnsteinstraße 4, Gunskirchen, 
betreffend die Kurzparkzone Bahnhofstraße / Kirchengasse 

 
Bericht: Bgm. Christian Schöffmann 
 
Im Jahr 2014 wurde zwischen Frau Sieglinde Keil und der Marktgemeinde Gunskirchen eine Ver-
einbarung über die Nutzung der Parkflächen im Bereich der Kirchengasse bzw. Bahnhofstraße auf 
dem Grundstück Nr. 899, KG. Straß (ehem. Volksbank) als Kurzparkzone abgeschlossen. Die ge-
genständliche Liegenschaft ist nunmehr ins Eigentum von Dipl.-Ing. Roland Keil, Sonnsteinstraße 4, 
Gunskirchen übergegangen und soll die Vereinbarung betreffend die weitere Nutzung der Parkflä-
chen als Kurzparkzone nunmehr adaptiert bzw. auch mit dem neuen Eigentümer wiederum abge-
schlossen werden. 
Diesbezüglich liegt ein Vereinbarungsentwurf – gemäß Anlage – vor, welcher im Wesentlichen 
gleichartig gestaltet wurde wie die Vereinbarung vom 01.07.2014 mit Frau Sieglinde Keil. Demge-
mäß stellt der Grundeigentümer die Parkflächen auf der Liegenschaft Parz.Nr. 899, KG. Straß für 
eine Kurzparkzonenregelung mit einer max. Parkdauer von 90 min zur Verfügung. Der Marktge-
meinde Gunskirchen obliegt die Schneeräumung, Streuung und allgemeine Straßenreinigung auf 
der betroffenen Liegenschaft, einschließlich der angrenzenden Gehsteige sowie die Pflege und Er-
haltung der vorhandenen Grünanlagen auf dem vorgenannten Grundstück, in einem ortsüblichen 
Zustand. Die Schneeräumung und Streuung der Hauszugänge und Stiegenläufe obliegt dem Eigen-
tümer. Dem Eigentümer sind seitens der Marktgemeinde Gunskirchen Dauerparkkarten für die un-
beschränkte Nutzung der Kurzparkzone zur Verfügung zu stellen. 
Alle weiteren Einzelheiten sind der beiliegenden Vereinbarung zu entnehmen. 
 
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Stellplatzangebotes im Bereich Kirchengasse, Bahnhof-
straße soll die bestehende Kurzparkzonenregelung aufrecht erhalten bleiben und der vorliegende 
Vereinbarungsentwurf, abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Gunskirchen und Dipl.-Ing. Ro-
land Keil, zum Beschluss erhoben werden. 
 
 
Antrag: Bgm. Christian Schöffmann 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Dem Abschluss der Vereinbarung mit Herrn Dipl.-Ing. Roland Keil, Sonnsteinstraße 4, Guns-
kirchen, betreffend die Nutzung der Parkflächen auf der Parzelle Nr. 899, KG 51235 Straß als 
Kurzparkzone, zu den in der beiliegenden Vereinbarung angeführten Bedingungen, wird zu-
gestimmt.“ 
 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
 
 



 
 
 

5 

3. Straßenbauprogramm 2022 
 
Bericht: GV Max Feischl 
 

 
a.)  Ordentlicher Haushalt (Operative Gebarung) 
 
Im ordentlichen Haushalt stehen für das Straßensanierungsprogramm 2022 Budgetmittel in der 
Höhe von € 225.000,00 inkl. MwSt. zur Verfügung. 
 
Für nachstehende Straßensanierungsprojekte ergeht der Vorschlag zur Realisierung: 
 
1. Straßeninstandsetzungen - Eigenleistungen Bauhof € 25.000,00 
2. Sanierungen mittels Flüssigbitumen € 30.000,00 
3. Welser Straße, Sanierung Entwässerung u. Gehsteig € 35.000,00 
4. Belagsarbeiten Au bei der Traun € 20.000,00 
5. Sanierung Luckenberger Straße € 75.000,00 
6. Kottingreith € 30.000,00 
7. Zufahrtsstraße Oberschacher € 10.000,00 
 
 € 225.000,00 
 
1. Gemeinde – Eigenregieleistungen 
 
Der gegenständliche Budgetposten soll für die Eigenregiearbeiten, die durch das Bauhofpersonal 
über das Jahr abgewickelt werden (Behebung von Frostaufbrüchen, Gehsteigabsenkungen, div. 
Straßenanschlüsse, usw.), sowie für kleinere Bauvorhaben zur Verwendung zugeführt werden (z. B. 
Gehsteigsanierungen, Erneuerung von Straßenrohrdurchlässen, Ausbesserungen bei Pflastermul-
den, Entwässerungsrinnen, usw.). Ebenso sollen kleinere Schotterungen bei Gemeindestraßen ent-
sprechend abgewickelt werden. 
Ebenfalls soll die vorgesehene Gehsteigverbreiterung im Bereich der Liegenschaft Schickmair/ Lam-
bacher Straße nach der erfolgten Kabelverlegung der Energie AG, umgesetzt werden. 
Geschätzte Baukosten ca. € 25.000,00 
 
2. Sanierung mittels Flüssigbitumen 
 
Aufgrund des jeweiligen Zustandes der Beläge bzw. aufgetretenen Frostaufbrüche sollen bei nach-
stehenden Straßenzügen Oberflächensanierungen mittels Flüssigbitumen durchgeführt werden: 
Holzgasse, Au bei der Traun, Zufahrt Mühlehner, Riethaler Straße, Salling, usw. 
Die Maßnahmen sind zur Vermeidung von laufenden Instandhaltungen bis zu einem späteren nach-
haltigen Ausbau. 
Geschätzte Baukosten ca. € 30.000,00 
 
3. Welser Straße, Sanierung Entwässerung u. Gehsteig 
 
Entlang der Welser Straße im Bereich Einmündung Zaunstraße bis zum Kreuzungsbereich Fa. 
Rotax auf einer Länge von ca. 170 m, ist die bestehende Straßenentwässerung und der Leistenstein 
des Gehsteigs aufgrund des Alters in einem sanierungsbedürftigen Zustand. 
Die Granitmulde samt Gehsteig soll abgetragen werden und es soll in der gleichen Baubreite ein 
neuer Gehsteig errichtet werden. Als Straßenentwässerung soll nunmehr lediglich ein Zweier-Spitz-
graben ausgeführt werden. Bei der Sanierungsstrecke soll begleitend ein Streifen der Fahrbahn (ca. 
1,20 m) herausgefräst und in weiterer Folge neu asphaltiert werden.  



 
 
 

6 

Im gegenständlichen Bereich sind Kabelverlegearbeiten von der Energie AG vorgesehen. Die Ka-
belverlegungen sollen im Gehsteig erfolgen und die dabei anfallenden Kosten für die Asphaltierun-
gen beim Gehsteig würden von der Energie AG getragen (Anteil ca. € 9.000,-) 
Geschätzte anteilige Baukosten für die Marktgemeinde Gunskirchen betragen ca. € 35.000,00 
 
4. Belagsarbeiten Au bei der Traun (Radweg) 
 
Der Asphaltbelag beim Radweg Au im Bereich, Zufahrt Bugariu bis zur Liegenschaft Liebewein, ist 
in einem sehr schlechten Zustand. Nunmehr soll der bestehende Belag eingefräst werden und eine 
neue Bitukiesdecke (AC 16 Deck, 7 cm) aufgebracht werden.  
Geschätzte Baukosten betragen ca. € 20.000,00 
 
5. Luckenberger Straße 
 
Mit der Fa. Holzinger wurde eine Infrastrukturvereinbarung getroffen. Diese beinhaltet den Ausbau 
der Luckenberger Straße bis längstens Ende 2022. Es soll dabei die Luckenberger Straße vom 
Kreuzungsbereich Wilhaminger Straße bis Luckenberg ausgebaut werden. Dabei ist vorgesehen, 
dass der Unterbau teilweise ergänzt wird, die bestehende Spritzdecke samt Gradermaterial soll ein-
gefräst und eine Bitukiesdecke (AC Deck 16, 8 cm, Breite ca. 4,50 m) soll ausgeführt werden.  
Sanierungsstrecke beträgt ca. 480 m. 
Geschätzte Baukosten dafür ca. € 75.000,-- 
Kostenbeteiligung Fa. Holzinger 25% der Baukosten jedoch max. € 20.000,--, gemäß getroffener 
Infrastrukturvereinbarung 
 
6. Kottingreith: 
 
Aufgrund der Straßenführung (unmittelbar beim Hoftrakt) ist es bereits mehrmals zu Beschädigun-
gen bei der Fassade u. beim Dachvorsprung bei der Liegenschaft Kottingreith 2, des Hr. Franz Krau-
ter gekommen.  
Nunmehr soll das gegenständliche Teilstück in Kottingreith von der Liegenschaft Rübig bis zum 
Stallgebäude Liegenschaft Kottingreith 2, saniert werden und die Straßenführung geringfügig ange-
passt werden.  
Der bestehende Fahrbahnbelag (Spritzdecke) soll mit vorgelegtem Grädermaterial durchgefräst und 
in weiterer Folge damit eine Gräderplanie hergestellt werden. Bei Bedarf ist im Vorfeld der Straßen-
unterbau zu ergänzen. Auf der Planie soll eine Bitukiesdecke AC 16 Deck, 8 cm aufgebracht werden. 
Im Zuge der Bauarbeiten soll die Straße bei der Liegenschaft Kottingreith 2 geringfügig abgerückt 
werden (nach Nordwesten). Zur geplanten neuen Straßenführung sollen z.B. ein paar Meter Granit-
leisten ausgeführt werden, sodass ein Abschneiden der Kurve verhindert wird. Etwaige Mehrflächen 
zur Umlegung werden von Hr. Krauter kostenlos zur Verfügung gestellt und nach Abschluss der 
Bauarbeiten soll das Teilstück gemäß neuer Trassenführung/ Naturbestand vermessen werden. 
Ein entsprechendes Ansuchen für die Straßenumlegung ist von Hr. Franz Krauter bei der Marktge-
meinde Gunskirchen eingereicht worden. 
Die Sanierungsstrecke beträgt ca. 125 m. Geschätzte Baukosten dafür ca. € 30.000,-- 
 
7. Oberschacher, Zufahrt Bauer: 
 
Die Bauarbeiten bei der Liegenschaft Bauer in Oberschacher sind abgeschlossen. Die Zufahrts-
straße wäre staubfrei (Bitulisdecke AC 16 Deck, 8 cm) noch auszubauen (60 m x 4 m). Die Oberflä-
chenwässer der Zufahrtsstraße werden über das Bankett zur Versickerung gebracht. 
Geschätzte Baukosten: ca. € 10.000,00 
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b.) Außerordentlicher Haushalt (Investive Gebarung) 
 
Im außerordentlichen Haushalt stehen für das Straßensanierungsprogramm 2022 Budgetmittel in 
der Höhe von € 150.000,00 inkl. MwSt. zur Verfügung. 
 
 
Nachstehende Straßenausbauten werden zur Realisierung vorgeschlagen: 
 
1. Bahnhofstraße € 50.000,00 
2. Fliederstraße € 100.000,00 
 € 150.000,00 
 
 
Oberndorf, Parzellierung Erbler/ Knogler € 66.000,00 
 
1. Bahnhofstraße: 
 
Bahnhofstraße- beginnend Kreuzungsbereich Schulstraße bis Hotel 
Der bestehende Fahrbahnbelag ist abzutragen, der Unterbau ist teilweise zu ergänzen, für die Ab-
leitung der Oberflächenwässer ist eine Granitmulde samt Straßenabläufe vorzusehen und die Fahr-
bahn ist neu zu asphaltieren (Bitukiesdecke AC 16 Deck, 8 cm). 
Die Sanierungsstrecke beträgt ca. 100 m. 
Geschätzte Baukosten dafür betragen € 50.000,00 
 
2. Fliederstraße: 
 
Für den Bereich Fliederstraße, beginnend Kreuzungsbereich Magnolienweg bis zur Lambacher 
Straße ist gemäß vorliegendem Verkehrskonzept der Fa. Klenner die Errichtung eines Gehsteiges 
samt Rückbau der Fahrbahn der Fliederstraße vorgesehen.  
Der bestehende Fahrbahnbelag soll abgetragen werden. An der westlichen Straßenseite soll ein 
Gehsteig (Breite ca. 1,50 m) samt der erforderlichen Straßenentwässerung (Spitzgraben zweireihig 
samt Straßeneinläufe) ausgeführt werden. Vorhandene Straßeneinbauten (Kanalschachtabdeckun-
gen, Schieberkappen, usw.) müssen angeglichen werden und über die gesamte Strecke soll eine 
neue Bitukiesdecke (AC 16 Deck, 8 cm) ausgeführt werden. 
Die Sanierungsstrecke beträgt ca. 240 m. 
Geschätzte Baukosten: ca. € 100.000,00 
 
Oberndorf/Teilung Knogler: 
 
Die Bauarbeiten bei der Parzellierung Knogler/ Erbler sind zum größten Teil bereits abgeschlossen. 
Die Aufschließungsstraßen sollen mit einer Bitukiesdecke staubfrei ausgebaut werden. Die Oberflä-
chenwässer können in den vorgesehenen Regenwasserkanal samt Retentionskanal abgeleitet wer-
den. 
Die Gesamtfläche der Aufschließungsstraßen beträgt ca. 1.700 m² 
Geschätzte Baukosten betragen ca. € 66.000,--  
Für den Straßenausbau in Oberndorf stehen ebenfalls noch geleistete Infrastrukturbeiträge in glei-
cher Höhe zur Verfügung und sollen dafür zugeführt werden. 
 
 
Das oben erwähnte Straßenbauprogramm 2022 im ordentlichen u. außerordentlichen Haushalt 
wurde in der Sitzung des Ausschusses für Straßenbau am 08.03.2022, eingehend behandelt und 
wurde einstimmig zur Beschlussfassung an den Gemeinderat empfohlen. 
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Antrag: (GV Maximilian Feischl) 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Dem Straßensanierungs- und Straßenbauprogramm 2022, im ordentlichen Haushalt (Pkt. 1- 
7) bzw. außerordentlichen Haushalt (Pkt. 1 u.2) u. den Straßenbauarbeiten in der Ortschaft 
Oberndorf (Teilung Knogler/ Erbler), im Umfang wie im Amtsbericht beschrieben, wird die 
Zustimmung erteilt.“ 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
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4. Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 7. März 2022 
 
Am 7. März 2022 fand die Sitzung des Prüfungsausschusses mit folgender Tagesordnung statt: 
 
 
 
Tagesordnung 
 
 

1. Marktgemeinde Gunskirchen; Kassaprüfung (abgesetzt) 

2. Marktgemeinde Gunskirchen; Rechnungsabschluss 2021 

3. VFI & Co KG; Rechnungsabschluss 2021 

4. Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 16. Dezember 2021 

5. Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 7. März 2022 

6. Allfälliges 
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TOP 2) Marktgemeinde Gunskirchen; Rechnungsabschluss 2021 
 

Marktgemeinde Gunskirchen; Rechnungsabschluss 2021 
 
 
http://www.gunskirchen.ooe.gv.at/Verwaltung/Haushaltsdaten/Marktgemeinde_Gunskirchen 
 
Der Rechnungsabschluss 2021 wurde gem. § 92 Abs. 9 der Oö. Gemeindeordnung 1990 in der Zeit von 28. 
Februar 2022 bis 15. März 2022 kundgemacht und es wurden gegen denselben keine Erinnerungen einge-
bracht. 
 
 

A) Gemeindesteuern -   
Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2021 

 

Im Sinne des § 47 Abs. 4 der O.Ö. Gemeindehaushaltsordnung (GHO) i. d. F. wird hiermit bekannt 
gegeben, dass nachstehend angeführte Hebesätze der Gemeindesteuern bzw. Abgaben und Ge-
bühren während des Finanzjahres 2021 in Geltung gestanden sind.  
 
Die Hebesätze des Finanzjahres 2021 haben betragen: 
 
Hebesätze Gemeindeabgaben/ Gemeindesteuern: 
 
der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (A) mit  500 v.H. d. Steuermessbetrages 
der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit  500 v.H. d. Steuermessbetrages 
der Anzeigenabgabe mit      0 v.H. d. Entgeltes 
der Ankündigungsabgabe mit      0 v.H. d. Entgeltes 
 

http://www.gunskirchen.ooe.gv.at/Verwaltung/Haushaltsdaten/Marktgemeinde_Gunskirchen


 
 
 

11 

 
Verordnungen Gemeindeabgaben: 
 
Lustbarkeitsabgabe lt. Lustbarkeitsabgabeordnung 
Hundeabgabe lt. Hundeabgabeordnung 
Abfallgebühren lt. Abfallgebührenordnung 
Kanalgebühren lt. Kanalgebührenordnung 
Wassergebühren lt. Wassergebührenordnung 
Bibliothek – Entgelte lt. Bibliothek-Tarifordnung 
Friedhofgebühren lt. Friedhofgebührenordnung 
Seniorenwohn- u. Pflegeheimentgelte lt. Seniorenwohn- u. Pflegeheimentgelte-

ordnung 
Essen auf Räder – Klientenbeiträge lt. Tarifordnung 
Krabbelstube – Entgelte lt. Krabbelstuben - Tarifordnung 
Schülerhort – Entgelte lt. Schülerhort – Tarifordnung 
Kindergarten – Entgelte lt. Kindergarten Tarifordnung 
Nachmittagsbetreuung – Tarife lt. Lt. Tarifordnung 
Mittagsbetreuung – Tarife lt. Tarifordnung 
Mietentgelteordnung – Garderobenschränke lt. Mietentgelteordnung 
Musikschule – Tarife lt. Tarifordnung 
VZG – Tarife  lt. VZG – Tarifordnung 
Schülerausspeisung – Verpflegskostenbeiträge lt. Tarifordnung 
Veranstaltungsraum – Entgelte lt. Tarifordnung 
Personal – u. Gerätestundensätze lt. Personal – u- Gerätestundensätze-Ver-

ordnung 
Freiwillige Feuerwehr – Tarife lt. Tarifordnung 
Marktgebühren lt. Marktgebührenordnung 
 

 
B) Rechnungsabschluss - Allgemein 
 

Die Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgte nach den Richtlinien der Voranschlags- und Rechnungs-
abschlussverordnung - VRV. 2015, i.d.g.F., sowie nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung 1990 
i.d.g.F. und der Gemeindehaushaltsordnung GHO. 
 
Dabei wurden vor allem die Grundsätze der/des 
 

1. Jährlichkeit;  

2. Genauigkeit und Vollständigkeit;  

3. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit;  

4. Bruttoveranschlagung;  

5. Vorherigkeit 

 
beachtet.  
 
Quelle: OÖ. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) § 3; Voranschlags- u. Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015 § 7 
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a) Ergebnisrechnung 
 
 

Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von € 26.135.310,52 und 
   Aufwendungen von € 26.207.385,88  
 
aus.  
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 58 - 79 

 
Ergebnisrechnung Erträge Aufwendungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung S. 60/61 667.296,60 2.716.353,19 -2.049.056,59

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit S. 62/63 69.920,95 224.553,46 -154.632,51

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft S. 64/65 1.616.673,84 3.572.603,63 -1.955.929,79

3 Kunst, Kultur und Kultus S. 66/67 106.773,77 229.969,14 -123.195,37

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung S. 68/69 85.487,92 2.845.024,30 -2.759.536,38

5 Gesundheit S. 70/71 87.285,22 2.000.500,24 -1.913.215,02

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr S. 72/73 1.705.259,65 2.577.793,40 -872.533,75

7 Wirtschaftsförderung S. 74/75 813,20 371.622,40 -370.809,20

8 Dienstleistungen S. 76/77 7.640.696,64 7.417.091,99 223.604,65

9 Finanzwirtschaft S. 78/79 13.512.031,87 2.168.988,14 11.343.043,73

Summe Haushaltsrücklagen S. 41 643.070,86 2.082.885,99

Summe Ergebnisrechnung 26.135.310,52 26.207.385,88 -72.075,36  
 
Berechnungsmethode: Erträge je Bereichsbudget Summe 21 
  Aufwendungen je Bereichsbudget Summe 22 
  Haushaltsrücklagen Gesamtsumme; (Seite 41 bzw. Seite 51) 
 
 
 

b) Finanzierungsrechnung 
 
 

Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 

  Einzahlungen von € 27.021.101,26 und 
   Auszahlungen von € 24.997.265,04 
 

aus.  
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 52-57 

 
Finanzierungsrechnung Einzahlungen Auszahlungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung S. 82-85 622.846,36 2.667.020,05 -2.044.173,69

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit S. 86-89 21.198,67 125.781,84 -104.583,17

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft S. 90-93 2.405.071,77 4.020.145,48 -1.615.073,71

3 Kunst, Kultur und Kultus S. 94-97 35.103,57 172.609,17 -137.505,60

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung S. 95-101 85.426,52 2.838.099,03 -2.752.672,51

5 Gesundheit S. 102-105 83.621,73 1.994.062,69 -1.910.440,96

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr S. 106-109 2.411.515,77 2.664.848,51 -253.332,74

7 Wirtschaftsförderung S. 110-113 45.028,59 398.289,11 -353.260,52

8 Dienstleistungen S. 114-117 7.603.012,37 7.743.748,83 -140.736,46

9 Finanzwirtschaft S. 118-121 13.708.275,91 2.372.660,33 11.335.615,58

Summe Finanzierungsrechnung 27.021.101,26 24.997.265,04 2.023.836,22

 
 
Berechnungsmethode:  Einzahlungen je Bereichsbudget Summe 31, 33, 35 
   Auszahlungen je Bereichsbudget Summe 32, 34, 36 
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a) Vermögensrechnung 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 122-127 

 

 
 

 
 

a) Nettovermögensänderungsrechnung 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 130 
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Antrag: 
 
„Die Mitglieder des Prüfungsausschusses nehmen den Rechnungsabschluss 2021 in der vorliegenden Fas-
sung aufgrund der Erläuterungen von OAR Gerhard Franzmair, MBA zur Kenntnis.  
 
Die stichprobenartig zum Thema Zeilingerbach gestellte Frage wurde ausreichend beantwortet. Weiters hat 
sich der Prüfungsausschuss mit der Frage der Weiterbildungskosten und eines Schulungs- bzw Weiterbil-
dungskonzeptes bezüglich der Beschäftigten des „Amtes“ und des Seniorenwohn- und Pflegeheimes beschäf-
tigt. Dabei wurde Bezug auf eine Stellungnahme des LRH genommen, der in der Zeit vom 27.02.2009 bis 
20.04.2009 ein Gutachten über die Gebarung der Marktgemeinde erstellt hat. Damals wurde ua angespro-
chen, dass der Weiterbildung des Personals zukünftig mehr Stellenwert beigemessen und ein Schulungskon-
zept für alle Mitarbeiter erstellt werden soll.  
Die 2021 für die Weiterbildungsmaßnahmen abgerechneten Kosten konnten ausreichend beantwortet werden. 
Ein Weiterbildungskonzept iSd Anregungen des LRH existiert noch nicht. Es wird daher angeregt, dem Thema 
Weiterbildung künftig auch konzeptionell mehr Beachtung zu schenken.   
 
 
Der Prüfungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat  
 

1) die Ergebnisrechnung für das Finanzjahr 2021 
2) die Finanzierungsrechnung für das Finanzjahr 2021 
3) die Vermögensrechnung für das Finanzjahr 2021 

 
zu genehmigen. 
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TOP 3) VFI & Co KG; Rechnungsabschluss 2021 
 

A) Ergebnishaushalt 
 
 

Der Ergebnishaushalt (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von € 648.079,99 und 
   Aufwendungen von € 571.564,36 
 
aus.  
 
Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG, Rechnungsabschluss 2021 S. 21-22 
 

 
Ergebnishaushalt Erträge Aufwendungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 68.870,79 55.587,50 13.283,29

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.212,84 27.284,28 7.928,56

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 358.104,37 262.277,64 95.826,73

3 Kunst, Kultur und Kultus

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

5 Gesundheit

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 25.639,66 20.719,19 4.920,47

7 Wirtschaftsförderung

8 Dienstleistungen

9 Finanzwirtschaft 160.252,33 205.695,75 -45.443,42

Summe Haushaltsrücklagen

Summe Ergebnishaushalt 648.079,99 571.564,36 76.515,63  
 
 
 

B) Finanzierungshaushalt 
 

Der Finanzierungshaushalt (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Einzahlungen von € 544.048,15 und 
  Auszahlungen von € 544.048,15 
aus.  
 
Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG Rechnungsabschluss 2021 S. 88 

- 
 

Finanzierungshaushalt Einzahlungen Auszahlungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41.640,61 18.410,10 23.230,51

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.875,50 13.574,41 16.301,09

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 288.412,48 150.717,01 137.695,47

3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00

5 Gesundheit 0,00

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 23.867,23 4.034,65 19.832,58

7 Wirtschaftsförderung 0,00

8 Dienstleistungen 0,00

9 Finanzwirtschaft 160.252,33 357.311,98 -197.059,65

Summe Finanzierungshaushalt 544.048,15 544.048,15 0,00

 

 
 
 

file://///rz-daten/system/web/getDocument.ashx%3ffileid=2614221&t=1606909427
file://///rz-daten/system/web/getDocument.ashx%3ffileid=2614221&t=1606909427
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C) Vermögensrechnung 
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D) Nettovermögensänderungsrechnung 
 

Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG, Rechnungsabschluss 2021 S. 71 

 

 
 

 
 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses mögen beschließen: 
 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses nehmen den Rechnungsabschluss 2021 der VFI & Co KG in der 
vorliegenden Fassung zur Kenntnis und stellen an den Gemeinderat den Antrag 
 

1. der Ergebnisrechnung für das Finanzjahr 2021 
2. der Finanzierungsrechnung für das Finanzjahr 2021 
3. der Vermögensrechnung für das Finanzjahr 2021 

 
zu genehmigen. 
 
Wechselrede:  Der Bericht zum Rechnungsabschluss 2021 der VFI & Co KG wurde vollinhaltlich  
 geprüft und die einzelnen Fragen ausreichend beantwortet. 
 
 
Beschlussfassung: einstimmig 
 

file://///rz-daten/system/web/getDocument.ashx%3ffileid=2614221&t=1606909427
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TOP 4) 
Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 16. Dezember 2021  
 
„Die Mitglieder des Prüfungsausschusses der Marktgemeinde Gunskirchen genehmigen die Verhandlungs-
schrift/Bericht vom 16. Dezember 2021, welche während der Sitzung zur Einsicht aufgelegen ist und keine 
Erinnerungen eingebracht wurden.“ 
 
Beschlussergebnis: einstimmig   
 

TOP 5) 
Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 7. März 2022 
 
Der Prüfungsausschussobmann Prof. Walter Nöstlinger stellt im Sinne des § 8 Geschäftsordnung für die Prü-
fungsausschüsse den Antrag auf Vertagung und gibt gleichzeitig den Termin für die Sitzung des Prüfungsaus-
schusses bekannt. Gegenständlicher Tagesordnungspunkt sollte gemeinsam mit der Kassenprüfung am 28. 
März 2022 abgehandelt werden.  
 
Beschlussergebnis: einstimmig   
 
TOP 6) 
Allfälliges 
  
Keine Wortmeldungen. 
 
 
Ende der Sitzung: 19:52 Uhr 
 
 

 
Antrag: Prüfungsausschussobmann Prof. Walter Nöstlinger 

 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Der Bericht des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Sitzung vom 7. März 2022 wird 
zur Kenntnis genommen. “ 
 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
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5. Marktgemeinde Gunskirchen; Rechnungsabschluss 2021  
 

 
Bericht: GV Ing. Norbert Schönhöfer 
 
 
http://www.gunskirchen.ooe.gv.at/Verwaltung/Haushaltsdaten/Marktgemeinde_Gunskirchen 
 
Der Rechnungsabschluss 2021 wurde gem. § 92 Abs. 9 der Oö. Gemeindeordnung 1990 in der Zeit 
von 28. Februar 2022 bis 15. März 2022 kundgemacht und es wurden gegen denselben keine Erin-
nerungen eingebracht. 
 
 

A) Gemeindesteuern -   
Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2021 

 
Im Sinne des § 47 Abs. 4 der O.Ö. Gemeindehaushaltsordnung (GHO) i. d. F. wird hiermit bekannt 
gegeben, dass nachstehend angeführte Hebesätze der Gemeindesteuern bzw. Abgaben und Ge-
bühren während des Finanzjahres 2021 in Geltung gestanden sind.  
 
Die Hebesätze des Finanzjahres 2021 haben betragen: 
 
Hebesätze Gemeindeabgaben/ Gemeindesteuern: 
 
der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (A) mit  500 v.H. d. Steuermessbetrages 
der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit  500 v.H. d. Steuermessbetrages 
der Anzeigenabgabe mit      0 v.H. d. Entgeltes 
der Ankündigungsabgabe mit      0 v.H. d. Entgeltes 
 

http://www.gunskirchen.ooe.gv.at/Verwaltung/Haushaltsdaten/Marktgemeinde_Gunskirchen
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Verordnungen Gemeindeabgaben: 
 
Lustbarkeitsabgabe lt. Lustbarkeitsabgabeordnung 
Hundeabgabe lt. Hundeabgabeordnung 
Abfallgebühren lt. Abfallgebührenordnung 
Kanalgebühren lt. Kanalgebührenordnung 
Wassergebühren lt. Wassergebührenordnung 
Bibliothek – Entgelte lt. Bibliothek-Tarifordnung 
Friedhofgebühren lt. Friedhofgebührenordnung 
Seniorenwohn- u. Pflegeheimentgelte lt. Seniorenwohn- u. Pflegeheiment-

gelteordnung 
Essen auf Räder – Klientenbeiträge lt. Tarifordnung 
Krabbelstube – Entgelte lt. Krabbelstuben - Tarifordnung 
Schülerhort – Entgelte lt. Schülerhort – Tarifordnung 
Kindergarten – Entgelte lt. Kindergarten Tarifordnung 
Nachmittagsbetreuung – Tarife lt. Lt. Tarifordnung 
Mittagsbetreuung – Tarife lt. Tarifordnung 
Mietentgelteordnung – Garderobenschränke lt. Mietentgelteordnung 
Musikschule – Tarife lt. Tarifordnung 
VZG – Tarife  lt. VZG – Tarifordnung 
Schülerausspeisung – Verpflegskostenbeiträge lt. Tarifordnung 
Veranstaltungsraum – Entgelte lt. Tarifordnung 
Personal – u. Gerätestundensätze lt. Personal – u- Gerätestundensätze-

Verordnung 
Freiwillige Feuerwehr – Tarife lt. Tarifordnung 
Marktgebühren lt. Marktgebührenordnung 
 

 
B) Rechnungsabschluss - Allgemein 
 

Die Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgte nach den Richtlinien der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung - VRV. 2015, i.d.g.F., sowie nach den Bestimmungen der Gemein-
deordnung 1990 i.d.g.F. und der Gemeindehaushaltsordnung GHO. 
 
Dabei wurden vor allem die Grundsätze der/des 
 

6. Jährlichkeit;  

7. Genauigkeit und Vollständigkeit;  

8. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit;  

9. Bruttoveranschlagung;  

10. Vorherigkeit 

 
beachtet.  
 
Quelle: OÖ. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) § 3; Voranschlags- u. Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015 § 7 

 



 
 
 

21 

 

c) Ergebnisrechnung 
 
 

Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von € 26.135.310,52 und 
   Aufwendungen von € 26.207.385,88  
 
aus.  
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 58 - 79 

 
Ergebnisrechnung Erträge Aufwendungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung S. 60/61 667.296,60 2.716.353,19 -2.049.056,59

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit S. 62/63 69.920,95 224.553,46 -154.632,51

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft S. 64/65 1.616.673,84 3.572.603,63 -1.955.929,79

3 Kunst, Kultur und Kultus S. 66/67 106.773,77 229.969,14 -123.195,37

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung S. 68/69 85.487,92 2.845.024,30 -2.759.536,38

5 Gesundheit S. 70/71 87.285,22 2.000.500,24 -1.913.215,02

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr S. 72/73 1.705.259,65 2.577.793,40 -872.533,75

7 Wirtschaftsförderung S. 74/75 813,20 371.622,40 -370.809,20

8 Dienstleistungen S. 76/77 7.640.696,64 7.417.091,99 223.604,65

9 Finanzwirtschaft S. 78/79 13.512.031,87 2.168.988,14 11.343.043,73

Summe Haushaltsrücklagen S. 41 643.070,86 2.082.885,99

Summe Ergebnisrechnung 26.135.310,52 26.207.385,88 -72.075,36  
 
Berechnungsmethode: Erträge je Bereichsbudget Summe 21 
  Aufwendungen je Bereichsbudget Summe 22 
  Haushaltsrücklagen Gesamtsumme; (Seite 41 bzw. Seite 51) 
 
 
 

d) Liquide Mittel 

 

§ 20 Liquide Mittel (VRV 2015) 

 

Liquide Mittel umfassen Kassen- und Bankguthaben sowie kurzfristige Termineinlagen; diese sind zum 
Nominalwert zu bewerten. Als Zahlungsmittelreserven vorgesehene liquide Mittel sind gesondert auszu-
weisen. 

 

 
 
 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2020 Auflage.pdf – S. 34 – 36; bzw. S. 125 
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e) Ordentlicher Haushalt Ausgaben/ Ergebnisrechnung Aufwendungen 
– Vergleiche mit den Vorjahren 

 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 50/51 

 
2001 10.245.651,12

2002 11.931.855,80

2003 11.901.797,92

2004 12.266.886,56

2005 12.947.352,89

2006 13.656.657,18

2007 14.503.456,16

2008 14.871.379,67

2009 15.679.873,53

2010 15.327.687,18

2011 16.375.108,47

2012 18.988.738,95

2013 18.044.494,88

2014 18.933.055,34

2015 19.590.051,09

2016 19.219.197,80

2017 19.918.932,71

2018 21.387.882,51

2019 23.218.759,74

2020 25.903.601,20

2021 26.135.310,52  
 
 
 
 
 
2001 1.937,90

2002 2.287,99

2003 2.257,12

2004 2.295,45

2005 2.410,60

2006 2.530,42

2007 2.627,91

2008 2.684,36

2009 2.791,01

2010 2.729,78

2011 2.865,79

2012 3.332,53

2013 3.163,48

2014 3.286,42

2015 3.341,30

2016 3.229,57

2017 3.297,29

2018 3.479,40

2019 3.696,67

2020 4.233,31

2021 4.161,01  
 
 

Rechnungsabschluss

Betrag pro EW
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f) Ergebnisrechnung Ertragsgrößen – Vergleiche mit Vorjahren 

 

Kommunalsteuer – 2/9200-8330 
 

Ab 1.1.1994 wurde die Gewerbesteuer und Lohnsummensteuer durch die Kommunalsteuer = erwei-
terte Lohnsummensteuer, ersetzt. 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 288 
 
 

Vergleich: 
 

 

 
pro 

Einwohner

2001 518,93

2002 577,05

2003 583,79

2004 582,32

2005 578,34

2006 611,02

2007 670,79

2008 685,79

2009 605,88

2010 585,78

2011 648,13

2012 698,08

2013 718,32

2014 730,86

2015 690,67

2016 676,37

2017 712,85

2018 774,96

2019 819,44

2020 810,85

2021 938,94  
 
 
 

Um künftig das Kommunalsteueraufkommen langfristig abzusichern, ist die Ansiedlung weiterer personalintensi-
ver Betriebe in den vorhandenen Betriebsbaugebieten dringend notwendig. Durch entsprechende Werbung – aus-
gezeichnete Infrastruktur, Bundesstraße, Bahnanschluss, Autobahn, Stadtnähe, usw. – müsste dieses Vorhaben 
verwirklicht werden können. 
 

Die Kommunalsteuer für 2021 wurde mit 
 

€ 5.408.000,00 
veranschlagt.  

2001 2.743.595,54

2002 3.009.303,62

2003 3.078.340,69

2004 3.111.901,96

2005 3.106.249,74

2006 3.297.655,74

2007 3.702.111,41

2008 3.799.270,69

2009 3.403.807,40

2010 3.289.151,84

2011 3.703.434,46

2012 3.977.669,58

2013 4.097.299,83

2014 4.210.472,34

2015 4.049.384,02

2016 4.025.102,94

2017 4.306.350,54

2018 4.763.656,80

2019 5.146.876,92

2020 4.961.598,28

2021 5.897.464,40

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

Betrag pro Einwohner

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

Kommunalsteuer
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g) Abgabenertragsanteile 2/9250 

 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 290 

 
Die Abgabenertragsanteile betrugen: 
 

2001 2.311.953,67

2002 2.982.629,07

2003 2.609.633,86

2004 2.677.434,71

2005 2.827.630,08

2006 2.904.109,88

2007 3.146.459,83

2008 3.437.823,08

2009 3.279.681,57

2010 3.238.433,12

2011 3.672.740,74

2012 3.805.476,52

2013 4.005.087,77

2014 4.140.975,36

2015 4.258.907,25

2016 4.321.861,68

2017 4.342.319,04

2018 4.902.497,37

2019 5.370.517,89

2020 4.907.369,90

2021 5.864.082,27

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Abgabenertragsanteile

 

 

pro 

Einwohner

2001 437,29

2002 571,93

2003 494,90

2004 501,02

2005 526,46

2006 538,10

2007 570,11

2008 620,55

2009 583,78

2010 576,75

2011 642,76

2012 667,86

2013 702,15

2014 718,79

2015 726,40

2016 726,24

2017 718,81

2018 797,54

2019 855,04

2020 801,99

2021 933,62

0

100

200
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1000

Betrag pro Einwohner
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h) Gemeindeeigene Steuern – Erträge der Ergebnisrechnung 

 
Die gemeindeeigenen Steuern mit € 6.780.746,27 (Abschnitt 9200, 25,94 %) und die Abgabener-
tragsanteile mit € 5.864.082,27 (Abschnitt 9250, 22,44 %) sind die größten Ertragsabschnitte in der 
Ergebnisrechnung des Rechnungsabschlusses 2021. 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 288-290 

 
Steueraufkommen – Zusammenfassung der Abschnitte 9200/9250 
 

Bezeichnung  RA 2020 

% zu 

Ges.Ein-

nahmen ord. 

HH

% Anteil 

Abschnitt 

9200

% Anteil 

Abschnitt 

9200/9250

Grundsteuer A 40.834,96 0,16% 0,60% 0,32%

Grundsteuer B 726.010,61 2,78% 10,71% 5,74%

Lustbarkeitsabgabe 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Hundeabgabe 12.950,00 0,05% 0,19% 0,10%

Kommunalsteuer 5.897.464,40 22,57% 86,97% 46,64%

Fremdenverkehrsabgabe; Oststaxe 675,50 0,00% 0,01% 0,01%

Freizeitwohnungspauschale 115,20 0,00% 0,00% 0,00%

Nebengebühren, etc. 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Verzugszinsen, Zinsen Wertanpassung 331,16 0,00% 0,00% 0,00%

Erhaltungsbeitrag Wasser 25.292,19 0,10% 0,37% 0,20%

Erhaltungsbeitrag Abwasserbeseitigung 63.092,88 0,24% 0,93% 0,50%

Verwaltungsabgaben 13.958,97 0,05% 0,21% 0,11%

Kommissionsgebühren 20,40 0,00% 0,00% 0,00%

Zwischensumme Abschnitt 9200 6.780.746,27 25,94% 100,00% 53,62%

Abgabenertragsanteile 5.864.082,27 22,44% 46,38%

Zwischensumme 9200/9250 12.644.828,54 48,38% 100,00%
Summe Ergebnisrechnung 26.135.310,52 100,00%  

 
 
  



 
 
 

26 

i) Wesentliche Aufwendungen  - Ergebnisrechnung 
Krankenanstaltenbeitrag - 1/5620-7510 

 
Die Ausgaben für den Krankenanstaltenbeitrag betragen 2021 € 1.860.199,00 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 215 

 
 
2001 592.084,91

2002 656.302,20

2003 737.532,24

2004 819.855,00

2005 811.001,00

2006 882.036,00

2007 937.511,00

2008 1.014.454,00

2009 1.130.115,00

2010 1.190.956,00

2011 1.229.527,00

2012 1.199.534,00

2013 1.215.549,00

2014 1.286.976,00

2015 1.285.170,00

2016 1.381.855,00

2017 1.409.021,00

2018 1.487.897,00

2019 1.628.362,00

2020 1.767.694,00

2021 1.860.199,00  
 
 
 

 

pro Einwohner

2001 111,99

2002 125,85

2003 139,87

2004 153,42

2005 151,00

2006 163,43

2007 169,87

2008 183,11

2009 201,16

2010 212,10

2011 215,18

2012 210,52

2013 213,10

2014 223,39

2015 219,20

2016 232,21

2017 233,24

2018 242,05

2019 259,25

2020 288,89

2021 296,16  
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j) Landesumlage - 1/9300 – 7510 

 
Die Landesumlage beträgt für das Finanzjahr 2021 € 946.460,20 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 290 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

pro Einwohner

2001 78,31

2002 108,21

2003 99,23

2004 103,70

2005 104,90

2006 106,43

2007 110,04

2008 118,87

2009 114,95

2010 113,72

2011 111,76

2012 113,69

2013 123,80

2014 133,09

2015 135,29

2016 134,13

2017 123,86

2018 127,90

2019 134,79

2020 131,12

2021 152,21  
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Betrag pro Einwohner 

2001 413.998,90

2002 564.304,03

2003 523.217,41

2004 554.197,51

2005 563.426,59

2006 574.405,60

2007 607.297,30

2008 658.537,09

2009 645.813,55

2010 638.543,89

2011 638.605,62

2012 647.793,39

2013 706.141,40

2014 766.735,27

2015 793.202,98

2016 798.236,39

2017 748.213,99

2018 786.197,04

2019 846.633,19

2020 802.305,49

2021 946.460,20
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k) Sozialhilfeverbandsumlage - 1/4190-7520 

 
Die Ausgaben für die Sozialhilfeverbandsumlage betragen im Haushaltsjahr 2021 
€ 2.661.641,00 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 204 

 
2001 798.097,50

2002 933.175,08

2003 1.102.869,50

2004 1.189.975,00

2005 1.249.513,00

2006 1.398.092,00

2007 1.479.370,00

2008 1.564.577,00

2009 1.750.633,00

2010 1.805.522,85

2011 1.799.017,00

2012 1.621.771,00

2013 1.723.718,02

2014 1.717.402,00

2015 1.870.142,00

2016 1.906.140,00

2017 1.843.311,00

2018 1.825.740,57

2019 2.109.903,00

2020 2.142.431,00

2021 2.661.641,00  
 
 
 
 
 

pro Einwohner

2001 150,95

2002 178,94

2003 209,15

2004 222,67

2005 232,64

2006 259,05

2007 268,05

2008 282,41

2009 311,61

2010 321,55

2011 314,84

2012 284,62

2013 302,19

2014 298,11

2015 318,97

2016 320,31

2017 305,13

2018 297,01

2019 335,92

2020 350,17

2021 428,05  
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l) Haushaltspotential 
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m) Finanzierungsrechnung 
 
 

Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 

  Einzahlungen von € 27.021.101,26 und 
   Auszahlungen von € 24.997.265,04 
 

aus.  
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 52-57 

 
Finanzierungsrechnung Einzahlungen Auszahlungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung S. 82-85 622.846,36 2.667.020,05 -2.044.173,69

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit S. 86-89 21.198,67 125.781,84 -104.583,17

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft S. 90-93 2.405.071,77 4.020.145,48 -1.615.073,71

3 Kunst, Kultur und Kultus S. 94-97 35.103,57 172.609,17 -137.505,60

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung S. 95-101 85.426,52 2.838.099,03 -2.752.672,51

5 Gesundheit S. 102-105 83.621,73 1.994.062,69 -1.910.440,96

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr S. 106-109 2.411.515,77 2.664.848,51 -253.332,74

7 Wirtschaftsförderung S. 110-113 45.028,59 398.289,11 -353.260,52

8 Dienstleistungen S. 114-117 7.603.012,37 7.743.748,83 -140.736,46

9 Finanzwirtschaft S. 118-121 13.708.275,91 2.372.660,33 11.335.615,58

Summe Finanzierungsrechnung 27.021.101,26 24.997.265,04 2.023.836,22

 
 
Berechnungsmethode:  Einzahlungen je Bereichsbudget Summe 31, 33, 35 
   Auszahlungen je Bereichsbudget Summe 32, 34, 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

31 

 
 
 

n) Vermögensrechnung 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 122-127 

 

 
 

 
 
 

o) Abschreibung Sachanlagevermögen etc. 

 

§ 19 Ansatz- und Bewertungsregeln (VRV 2015) 

 

(1) Vermögenswerte sind dann in der Vermögensrechnung zu erfassen, wenn die Gebietskörperschaft zu-
mindest wirtschaftliches Eigentum daran erworben hat. 

 

(3) Jeder Vermögenswert (aktiv- und passivseitig) ist für sich einzeln zu erfassen und zu bewerten. Für 
bewegliche Güter kann aus Zwecken der Vereinfachung ein Festwertverfahren angewendet werden. 
Ebenso können Gegenstände mit gleicher Nutzungsdauer zu einer Sachanlage zusammengefasst werden, 
wenn diese üblicherweise zusammen genutzt werden. 

 

(10) Die Abschreibung eines Vermögenswertes erfolgt linear und beginnt mit der Inbetriebnahme. Wenn 
der Vermögenswert zur Verfügung steht, sich an seinem Standort und im betriebsbereiten Zustand befindet 
und binnen sechs Monaten nicht in Betrieb genommen wird, hat die Abschreibung nach Ablauf der sechs 
Monate zu beginnen. Für die Berechnung der Abschreibung sind die Nutzungsdauern in Anlage 7 zu ver-
wenden. Ergibt sich aus den tatsächlichen Gegebenheiten der Sachanlage eine andere voraussichtliche 
wirtschaftliche Nutzungsdauer, so ist diese heranzuziehen und zu begründen. Ist der entgeltlich erworbene 
Vermögensgegenstand länger als sechs Monate des Haushaltsjahres im Anlagevermögen, so ist der ge-
samte auf ein Jahr entfallende Betrag abzusetzen, andernfalls die Hälfte. Eine monatsgenaue Abschrei-
bung ist zulässig. 
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p) Auflösung Investitionszuschüsse 
 

§ 36 Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) (VRV 2015) 

 

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Kapitaltransferzahlungen für Investitionen sind Sonderpos-
ten auf der Passivseite zwischen dem Nettovermögen und den langfristigen Fremdmitteln anzusetzen. Die 
Auflösung der Sonderposten für geförderte Vermögensgegenstände ist entsprechend der in der Nutzungs-
dauertabelle angegebenen Nutzungsdauer (Anlage 7) ertragswirksam vorzunehmen. 
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q) Nettovermögensänderungsrechnung 

 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 130 

 

 
 
 
 

r) Haushaltsrücklagen (HRL) – Zahlungsmittelreserven (ZMR) 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 410-414 
 

§ 18 (OÖ.GHO) 
Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 

 

(1) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich dadurch nicht gefährdet 
wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der Gemeinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben 
kann, oder jährliche Zuführungen zu diesen veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit 
gleichzeitiger Dotierung von Zahlungsmittelreserven zulässig. 
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s) Finanzschulden/Schuldendienst 

 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf – S. 126 bzw. S. 416-422 
 

§ 32. (VRV 2015) 

 (1) Finanzschulden sind alle Geldverbindlichkeiten, die zu dem Zwecke eingegangen werden, der 
Gebietskörperschaft die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Die bloße Hingabe von Schatzschei-
nen oder sonstigen Verpflichtungsscheinen zur Sicherstellung, sowie Verbindlichkeiten aus derivativen Fi-
nanzinstrumenten begründen keine Finanzschulden. 

 

 
 
 

t) Rückstellungen 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf -S. 127 bzw. S. 650 
 
 

§ 28. (VRV 2015) 

(1) Rückstellungen sind für Verpflichtungen der Gebietskörperschaft anzusetzen, wenn: 

 1. die Verpflichtung bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag besteht und 

 2. das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag eingetreten ist und 

 3. die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mittelverwendungen der Ge-
bietskörperschaft führen wird und 

 4. die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. 

 

(2) Kurzfristige Rückstellungen sind zu ihrem voraussichtlichen Zahlungsbetrag, der zur Erfüllung der 
gegenwärtigen Verpflichtung erforderlich ist, zu bewerten. Langfristige Rückstellungen sind zu ihrem Bar-
wert zu bewerten. Die Bewertung der Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläen hat nach dem An-
wartschaftsbarwertverfahren mit der durch Umlauf gewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen 
(UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu erfolgen.  
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(3) Zu den kurzfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 

 1. Rückstellungen für Prozesskosten, 

 2. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Bescheide), wenn deren Wert jeweils zumindest 
5 000 Euro beträgt und 

 3. Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube. 

 

(4) Zu den langfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 

 1. Rückstellungen für Abfertigungen, 

 2. Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, 

 3. Rückstellungen für Haftungen, 

 4. Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten, 

 5. Rückstellungen für Pensionen (bei Ausübung des Wahlrechts nach § 31) und 

 6. sonstige langfristige Rückstellungen, wenn deren Wert jeweils mindestens 10 000 Euro beträgt. 
 
 

 
 

u) Haftungen  
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 654 - 657  
 

§ 85 (OÖ. GEMO) 
Haftungen 

 

(1) Die Gemeinde darf Haftungen übernehmen für: 

1. Gemeindeverbände, Wasserverbände, Wassergenossenschaften und Organisationen in Form eines  
Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit; 

2. sonstige Rechtsträger, an denen die Gemeinde oder die öffentliche Hand zu mehr als 50 % beteiligt ist. 

 

(2) Die Gemeinde darf Haftungen gemäß Abs. 1 nur übernehmen, wenn 

1. sie befristet sind, 

2. der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und 

3. die zugrunde liegenden Darlehen und sonstigen Finanzgeschäfte den für solche Rechtsgeschäfte  
gemäß § 84 bestimmten Voraussetzungen nicht widersprechen. 

Die Beschränkungen der Z 1 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn eine Gemeinde die Haftung für  

einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit übernimmt.  

(3) Die Übernahme einer Haftung durch die Gemeinde gemäß Abs. 1 bedarf einer aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung, wenn dadurch der Gesamtstand der von der Gemeinde übernommenen Haftungen ein Viertel 
der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gemäß dem Gemeindevoranschlag des laufenden Haus-
haltsjahres übersteigen würde. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 

1. durch die Übernahme der Haftung eine der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 verletzt würde  

oder 

2. im Fall des Haftungseintritts die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet wäre oder 

3. Haftungsobergrenzen nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 6 überschritten würden. 
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38 

v) Forderungen 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 673-680 
 

§ 21. (VRV 2015) 

(1) Forderungen sind Ansprüche der Gebietskörperschaft auf den Empfang von Geldleistungen. Kurz-
fristige Forderungen und langfristige, verzinste Forderungen sind zum Nominalwert zu bewerten. Langfris-
tige, unverzinste Forderungen sind zum Barwert zu bewerten, wenn deren Wert 10 000 Euro übersteigt. 

(2) Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sind bei teilweiser oder vollständiger Uneinbringlichkeit 
der Forderung zu erfassen. Forderungen sind unter Berücksichtigung allfälliger Umsatzsteuerrückforderun-
gen auszubuchen, sobald die Uneinbringlichkeit endgültig feststeht. 

 
 

 
 
 

w) Verbindlichkeiten 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 683-696 
 

§ 26. (VRV 2015) 

 (1) Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gebietskörperschaft zur Erbringung von Geldleistungen 
auf die ein Dritter einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch auf Zahlung erlangt hat, welche dem 
Grunde und der Höhe nach feststehen. 

 

(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Zahlungsbetrag zu bewerten. 

 

 
 
 

x) Innere Darlehen 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 414 

 

§ 18 (OÖ GHO) 
Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 

 

 (4) Zahlungsmittelreserven können in Fällen von mangelnder Liquidität vorübergehend als innere Darlehen ver-
wendet werden. Die so verwendeten Zahlungsmittelreserven sind in einem Nachweis darzustellen. 
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y) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
 

Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 30 

 

 

Inneres Darlehen; 
Rückzahlung 
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C) Investive Gebarung 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen Rechnungsabschluss 2021 Auflage.pdf - S. 348-397 

 
 

§ 6 (OÖ. GHO) 
Investive Einzelvorhaben und sonstige Investitionen 

 
(1) Neben Mittelaufbringungen und -verwendungen für die laufende Haushaltsführung umfasst der Gemeinde-

voranschlag auch Mittelaufbringungen und -verwendungen für investive Einzelvorhaben und sonstige Investitionen. 
Diese sind mit folgenden alphanumerischen Codes zu kennzeichnen: 

 

1. 1xxxxxx = investive Einzelvorhaben; 

2. 2xxxxxx = sonstige Investitionen. 

  

(2) Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfszuweisungen in 
Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen 
Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet. 

(3) Eine sonstige Investition ist eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem investiven Einzelvorha-
ben zuzuordnen ist. 

(4) Jedes investive Einzelvorhaben muss ausgeglichen erstellt werden (Einzeldeckungsprinzip). Solche Vorha-
ben dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortgeführt werden, als die dafür vorgesehenen 
Mittelaufbringungen vorhanden oder rechtlich und tatsächlich gesichert sind. 
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c) Investive Gebarung – Vorhabensbegründungen 
 

1. FF-Gunskirchen RLF A 2000 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die FF Gunskirchen ist an die Marktgemeinde Gunskirchen herangetreten, dass für das in Verwen-
dung stehende Tanklöschfahrzeug ein neues Rüstlöschfahrzeug angeschafft werden soll. Das dzt. 
in Verwendung stehende Tanklöschfahrzeug soll aufgrund des allgemeinen technischen Zustandes 
ausgetauscht werden. Die Marktgemeinde Gunskirchen leistet zum Ankauf des neuen Rüstlösch-
fahrzeuges einen Zuschuss. Die FF Gunskirchen leistet zum Ankauf einen Eigenmittelanteil iHv. € 
50.000,00. Die Notwendigkeit der Anschaffung wird auch durch die durchgeführte Gefahren- und 
Entwicklungsanalyse wiedergegeben. 
 

 
 
 
Investitionssumme gesamt €  492.900,00 
Realisierungszeitraum: 2020-2021 
Finanzierungszeitraum: 2020-2021 
Finanzierungsplan: liegt vor (GR-Beschluss 12.12.2019; Adaptierung 14.12.2021) 

Finanzierung: gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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2. Volks- und Hauptschule, Volksschule Erweiterung  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Sanierung der Volks- und Hauptschule wurde im Wesentlichen im Finanzjahr 2008 bautechnisch 
abgeschlossen. Durch diverse Umwidmungsmaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren zu-
sätzliche Wohnbebauungen ermöglicht und es ist somit eine positive Entwicklung der Bevölkerungs-
zahl eingetreten. Damit ist ein Ansteigen der schulpflichtigen Kinder verbunden. Im Schuljahr 
2011/2012 mussten erstmals 4 Klassen im ersten Volksschuljahr eingerichtet werden. In den nächs-
ten Jahren ist davon auszugehen, dass die Zahl der schulpflichtigen Kinder grundsätzlich gleich-
bleibt bzw. geringfügig ansteigt, sodass in der Volksschule 16 Klassenräume benötigt werden. Die-
sem Umstand wurde Rechnung getragen und der südliche Teil des Volksschultraktes aufgestockt 
und im Innenhof ein zusätzlicher Bereich für die Garderoben geschaffen. 
 

 

 
 
Investitionssumme gesamt €  1.260.000,00 
Investitionssumme bis 2019 €  1.378.711,69 
Bausumme (VFI & Co KG) bis 2019 €  1.306.556,84 
Realisierungszeitraum: 2014 - 2016 
Finanzierungszeitraum: 2014 - 2021 
Finanzierungsplan: IKD-2014-6631/13-Sec 
Finanzierung: gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00  
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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3. Volks- und Hauptschule Kühlung 

 
Die VFI & CO KG hat der Marktgemeinde Gunskirchen den gesamten Schulkomplex rückvermietet 
und sind in diesem Schulkomplex die Volksschule, Mittelschule, Kindergarten und der Schülerhort 
untergebracht. Der gesamte Schulkomplex wurde in mehreren Etappen errichtet und wurde in den 
Jahren 2005 bis 2007 eine Generalsanierung durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich die Situ-
ation in den Räumlichkeiten verändert und musste zur Kenntnis genommen werden, dass ein ord-
nungsgemäßer Betrieb durch die hohen Innentemperaturen nicht mehr zugemutet werden konnte, 
deshalb hat man sich dazu entschlossen, die am stärksten betroffenen Räumlichkeiten mit einer 
Kühlung auszustatten.  
 
 

 

 
 
 
Gesamtkosten €  19.965,38 
Realisierungszeitraum: 2021 
Finanzierungszeitraum: 2021 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor  

Finanzierung: gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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4. Kindergarten Kühlung 

 
 

 
 
Gesamtkosten €  24.090,63 
Realisierungszeitraum: 2021 
Finanzierungszeitraum: 2021 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor  

Finanzierung: gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
 
 

5. Schülerhort Kühlung 

 

 

 
 
 
Gesamtkosten €  20.738,51 
Realisierungszeitraum: 2021 
Finanzierungszeitraum: 2021 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor  

Finanzierung: gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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6. Neubau einer Kinderbildungs-u. Betreuungszentrum  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen betreibt derzeit einen 8-gruppigen Kindergarten bzw. eine 5-grup-
pige Krabbelstube und soll aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und des damit verbundenen Be-
darfs an Kinderbetreuungsplätzen ein neuer Kindergarten bzw. eine neue Krabbelstube errichtet 
werden. Die Errichtung soll im Ortsteil Straß erfolgen und wurde zu diesem Zweck bereits ein Grund-
stück erworben. Die dzt. vorliegenden Kinderzahlen sind zwar stagnierend, sollen jedoch aufgrund 
des zukünftigen Wohnbaues ein neuer Kindergarten bzw. eine neue Krabbelstube in den Finanzjah-
ren 2021– 2023 errichtet werden.  
 

 

 

 
 
Investitionssumme gesamt €  4.140.000,00 
Investitionssumme ab 2020 €  160.964,34  
Realisierungszeitraum: 2022-2024 
Finanzierungszeitraum: 2020-2025 

Finanzierungsplan liegt vor (GR-Beschluss 14.12.2021) 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  109.035,46 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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7. Kindergarten Neubau - Grundkauf  
 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Der Kindergarten der Marktgemeinde Gunskirchen wird derzeit als 8-gruppiger Kindergarten betrie-
ben. Die Marktgemeinde Gunskirchen verfügt somit über 172 Betreuungsplätze. Seitens der Markt-
gemeinde Gunskirchen besteht das Bestreben, auch in Zukunft den gesamten Bedarf an Kinderbe-
treuungsplätzen abzudecken. Dadurch ist es unumgänglich, einen weiteren Standort für die Errich-
tung eines Kindergartens zu suchen und darauf einen zweckmäßigen Kindergarten Neubau zu er-
richten. 
 
 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt € 1.075.000,00 
Investitionssumme ab 2020 €  1.070.817,20 
Realisierungszeitraum: 2020-2024 
Finanzierungszeitraum: 2020-2024 
Finanzierungsplan liegt nicht vor 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00  
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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8. Krabbelstube Adaptierung 5. Gruppe 

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Krabbelstube der Marktgemeinde Gunskirchen wurde als viergruppige Krabbelstube betrieben. 
Die Marktgemeinde Gunskirchen verfügt somit über 40 Betreuungsplätze. Im Finanzjahr 2020 
musste eine weitere Räumlichkeit für die Etablierung einer fünften Krabbelstubengruppe im Wohn- 
und Geschäftsgebäude Kirchengasse 14 adaptiert werden, um den gestiegenen Bedarf abdecken 
zu können. 
 

 
 

 

Investitionssumme gesamt €  37.200,00 
Investitionssumme ab 2020 €  44.443,68  
Realisierungszeitraum: 2020-2021 
Finanzierungszeitraum: 2020-2021 
Finanzierungsplan liegt nicht vor 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsstatus: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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9. Sport- und Freizeitzentrum - Grundkauf  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Vorhaben Sport- und Freizeitzentrum – Grundkauf und Sport- und Freizeitzentrum Errichtung 
wurden weitestgehend abgeschlossen und das Sportzentrum seiner Bestimmung übergeben. 
 

 

 

 
 
Investitionssumme gesamt €  1.430.500,00 
Investitionskosten gesamt €  1.642.156,04 
Investitionssumme ab 2020 €  27.672,29  
Investitionssumme bis 2019 € 1.614.483,75 
Realisierungszeitraum: 2005 – 2021 
Finanzierungszeitraum: 2009 – 2021 
Finanzierungsplan IKD (Gem)-311429/508-2012-Pür 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsstatus: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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10. Sport- und Freizeitzentrum - Errichtung  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Das Vorhaben bzw. Projekt wurde im Finanzjahr 2020 weitestgehend abgeschlossen und seiner 
Bestimmung übergeben.  
  

 

 

 
 

 
 
Investitionssumme gesamt €  4.487.711,43  
Investitionssumme ab 2020 €  2.922.231,00  
Investitionssumme bis 2019 €  1.565.540,43 
Grundkosten €  1.642.156,04 
Realisierungszeitraum: 2005 – 2021 
Finanzierungszeitraum: 2009 – 2021 
Finanzierungsplan  IKD (Gem)-311429/508-2012-Pür 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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11. Gemeindestraßen - Sanierungsprogramm 2018 ï 2020  
 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Eines der wichtigsten Vorhaben der Marktgemeinde ist u. a. die Weiterführung der unbedingt not-
wendigen Straßensanierungsmaßnahmen sowie der Neubau von Gemeindestraßen und Ortschafts-
wegen. Das neue Programm umfasst den Zeitraum von 2018 bis 2020 mit einem Gesamtbauvolu-
men von € 1.276.000,00.  Für das Finanzjahr 2021 waren noch Restkosten iHv. € 97.727,16 aufzu-
bringen.  
Die Kosten werden mit Anteilsbeträgen des ordentlichen Haushaltes und Interessentenbeiträgen 
gedeckt. Bei einer Überziehung der Baukosten führt dies unweigerlich zu einer Finanzierung der 
Baukosten über den Kassenkredit. 
 
 

 

 

Anschaffungskosten (VA, MEFP) €  1.276.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  427.002,55  
Investitionssumme bis 2019  €  946.349,97 
Realisierungszeitraum: 2018 – 2020 
Finanzierungszeitraum: 2018 - 2020 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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12. Kreisverkehrsanlage SPAR Kreuzung  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Im Bereich der SPAR Kreuzung ist mit verstärktem Verkehrsaufkommen zu rechnen und wurde die 
mangelhafte Verkehrssicherheit durch einen Umbau des Kreuzungsbereiches verbessert. Seitens 
der Landesstraßenverwaltung wurde nach intensiver Diskussion den Argumenten der Marktge-
meinde Gunskirchen nachgekommen und wurde die Errichtung eines Kreisverkehrs anstatt dem 
langjährig favorisierten Fahrbahnteiler mit zusätzlichem Linksabbieger umgesetzt. Das Vorhaben ist 
weitestgehend bautechnisch abgeschlossen. 
 
 

 

 
 
 

Investitionssumme gesamt €  1.199.820,81  
Investitionssumme ab 2020 €  189.488,76  
Investitionssumme bis 2019  €  1.001.332,05 
Realisierungszeitraum: 2015 – 2020 
Finanzierungszeitraum: 2015 – 2021 
Finanzierungsplan liegt vor (GR-Beschluss) 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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13. Brückensanierung Grünbach  

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Seitens der Landesstraßenverwaltung ist geplant, dass die Brücke über die Hochwassermulde sa-
niert wird. Gleichzeitig wird an eine Verbreiterung der Brücke und Schaffung eines Geh- und Rad-
weges angedacht, welche seitens der Marktgemeinde Gunskirchen finanziert werden muss. Das 
Vorhaben wurde bautechnisch im Finanzjahr 2019 abgeschlossen. Für das Finanzjahr 2020 werden 
noch restliche Posten erwartet. 
 

 
 
 
Investitionssumme gesamt €  417.617,04  
Investitionssumme ab 2020 €  185.608,32  
Investitionssumme bis 2019  €  232.008,72 
Realisierungszeitraum: 2018 - 2020 
Finanzierungszeitraum: 2018 – 2020 
Finanzierung nicht gesichert 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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14. Gehsteigerrichtung Bichlwimmer Straße  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat beim Amt der OÖ Landesregierung angesucht, dass entlang 
der Bichlwimmer Bundesstraße im Bereich der Ortschaft Gänsanger bis zur Kreuzung Verlängerung 
Kieswerkstraße die Errichtung eines Gehsteiges geplant wird. Die Planung für das gegenständliche 
Bauvorhaben wurde an das Büro TBV Niedermayr GmbH, 4020 Linz vergeben. Die Planungskosten 
und die Errichtungskosten werden zu gleichen Teilen vom Amt der OÖ Landesregierung und der 
Marktgemeinde Gunskirchen getragen. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Investitionssumme gesamt €  830.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  296.394,00  
Investitionssumme bis 2019  €  600,00 
Realisierungszeitraum: 2015 – 2024 
Finanzierungszeitraum: 2015 – 2024 
Finanzierungsplan liegt nicht vor 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: Planungsphase 
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15. Gehsteigerrichtung Blockstraße  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat beim Amt der OÖ Landesregierung angesucht, dass entlang 
der Bichlwimmer Bundesstraße im Bereich der Blockstraße bis zur B1 Wiener Straße mit anschlie-
ßender Querungsmöglichkeit die Errichtung eines Gehsteiges geplant wird. Die Planung für das ge-
genständliche Bauvorhaben wurde an das Büro TBV Niedermayr GmbH, 4020 Linz vergeben. Die 
Planungskosten und die Errichtungskosten werden zu gleichen Teilen vom Amt der OÖ Landesre-
gierung und der Marktgemeinde Gunskirchen getragen. 
 

 

 

 
Investitionssumme gesamt €  433.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  65.962,00  
Investitionssumme bis 2019  €  2.400,00 
Realisierungszeitraum: 2015 – 2024 
Finanzierungszeitraum: 2015 – 2024 
Finanzierungsplan liegt nicht vor 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: Planungsphase 
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16. Gemeindestraßen ï Neubau Dahlienstraße Süd 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Zur Entlastung der Wohngebiete entlang der Heidestraße und der Lambacher Straße ist der Bau der 
Dahlienstraße SÜD von der Lambacher Straße zur B 1, wie im Flächenwidmungsplan vorgesehen, 
geplant. Die Dahlienstraße SÜD dient zur Entlastung und Verkehrsberuhigung in der Lambacher- 
und Heidestraße, zur künftigen Baulandaufschließung in diesem Bereich, zur Erschließung der 
Firma Oberndorfer und AMMAG, sowie der Erschließung von Bauerwartungsland westlich der Flie-
derstraße. Nachdem dieser neue Straßenzug am Rande bestehender Wohngebiete und zum Teil 
durch zukünftiges Wohngebiet führt, sind begleitende Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Ein Teil 
der Dahlienstraße wurde bereits errichtet und seiner Bestimmung übergeben. Zur Umsetzung der 
zweiten Etappe wurden bereits Grundflächen angekauft, die zu Tauschzwecken im Zuge der Reali-
sierung der 2. Bauetappe benötigt werden. 
 

 
 
Investitionssumme gesamt €  6.813.800,00  
Investitionssumme ab 2020 €  321.995,00  
Investitionssumme bis 2019 €   3.875.837,87 
Realisierungszeitraum: 2001 – 2027 
Finanzierungszeitraum: 2001 – 2027 
Finanzierungsplan liegt vor (GR Beschluss) 
Finanzierung teilweise gesichert 
Finanzierungsergebnis -€  1.724.418,18 

Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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17. Aufschließungsstraße ï Neubau Dahlienstraße West 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Zur Ableitung des bestehenden und künftigen Quellverkehrs aus dem Raum Straß Mitte und Straß 
West in die Dahlienstraße Süd (gesondertes Vorhaben) und die Dahlienstraße West geplant. Die 
Dahlienstraße West verläuft beginnend ab der Fliederstraße entlang der Westbahnstrecke bis zur B 
I. Neben der Dahlienstraße West wurde ein Fuß und Radweg errichtet. 
 

 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  1.160.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  891.268,17  
Investitionssumme bis 2019 €  71.987,73 
Realisierungszeitraum: 2001 – 2021 
Finanzierungszeitraum: 2001 – 2021 
Finanzierungsplan liegt vor (GR-Beschluss) 
Finanzierung teilweise gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 

Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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18. Gemeindestraßen-Sanierung Programm 2021-2023 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Eines der wichtigsten Vorhaben der Marktgemeinde ist u. a. die Weiterführung der unbedingt not-
wendigen Straßensanierungsmaßnahmen sowie der Neubau von Gemeindestraßen und Ortschafts-
wegen. Das neue Programm umfasst den Zeitraum von 2021 bis 2023 mit einem Gesamtbauvolu-
men von € 450.000,00.   
Die Kosten werden mit Anteilsbeträgen des ordentlichen Haushaltes und Interessentenbeiträgen 
gedeckt. Bei einer Überziehung der Baukosten führt dies unweigerlich zu einer Finanzierung der 
Baukosten über den Kassenkredit. 
 
 

 

 
 
 
 
Investitionskosten gesamt €  450.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  178.246,31  
Realisierungszeitraum: 2021 – 2023 
Finanzierungszeitraum: 2021 – 2023 
Finanzierungsplan liegt nicht vor  
Finanzierung teilweise gesichert 
Finanzierungsergebnis €  0,00 

Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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19. Geh- und Radwege  

 
 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen beabsichtigt für die Erschließung der Ortschaften entlang der Ge-
meindestraßen Geh- und Radwege zu errichten. Für die Umsetzung wird ein Konzept erstellt und 
sind folgende Ortschaften im Konzept der Errichtung von Geh- und Radwegen enthalten (Gunskir-
chen nach Wallnstorf, bzw. Wallnstorf nach Irnharting). 
 
Des Weiteren soll eine entsprechende Verbindung in die Ortschaft Au bei der Traun bzw. nach Wels 
geschaffen werden. 
 
Die geplante Umsetzung soll in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  1.370.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  124.658,37  
Realisierungszeitraum: 2021 – 2025 
Finanzierungszeitraum: 2021 – 2025 
Finanzierungsplan liegt nicht vor  
Finanzierung teilweise gesichert 
Finanzierungsergebnis €  68.767,63 

Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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20. Schutzwasserbau Zeilingerbach  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 

Die Marktgemeinde Gunskirchen hat für die Versickerung des Südarmes des Zeilingerbaches zu 
sorgen. Da diese Versickerungsanlage nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entsprach, 
wurde die Versickerungsanlage erneuert bzw. Im Zug des Kiesabbaues in Hagen bestand die Mög-
lichkeit, die alte Versickerungsanlage in das Kiesabbaugebiet umzulegen.  Die wasserrechtliche Be-
willigung wurde mit Bescheid der BH Wels-Land vom 19. Sep. 2013, GZ: Wa10-73-2-1995 erteilt. 

 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  759.068,13  
Investitionssumme ab 2020 €  2.646,90  
Investitionssumme bis 2019  € 756.421,23 
Realisierungszeitraum:  2001 – 2025 
Finanzierungszeitraum:  2001 – 2025 
Finanzierungsplan  liegt vor (GR-Beschluss) 
Finanzierung  teilweise gesichert 
Finanzierungsergebnis  € 0,00 

Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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21. Schutzwasserbau Grünbach (Planung)  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Ortschaften Grünbach, Waldling und Oberndorf liegen innerhalb der Hochwasserzone und sol-
len daher einen geeigneten Hochwasserschutz erhalten. Vorerst wird seitens der Fachabteilung die 
Errichtung einer weiteren Hochwassermulde, zuzüglich Versickerungsbecken oder sonstiger geeig-
neter Rückhaltemaßnahmen als geeigneter Hochwasserschutz für die Ortschaft Grünbach und 
Waldling angesehen. 
 
Das technische Büro Dr. Flögl arbeitet dzt. diverse Lösungsansätze aus. Nach Vorlage der Lösungs-
ansätze ist der Ankauf von Grundstücken bzw. Anpachtung von Grundstücksflächen für etwaige 
Rückhaltemaßnahmen, Räumung div. Gräben, Bäche und Zuläufe durchzuführen. Als Erstmaß-
nahme wurde die Reaktivierung des ehemaligen Abflussgerinnes Grünbach und die Herstellung ei-
nes Retentions- und Sickerbeckens im Bereich der Ortschaft Grünbach hinter der Fa. Humer Anhä-
ngerbau durchgeführt.  
Diese Maßnahme kann als Teil des wasserrechtlichen Projektes für den Hochwasserschutz Obern-
dorf, Waldling und Grünbach angesehen werden. Im Bereich der Ortschaft Waldling soll ein neues 
Sicker- und Retentionsbecken samt Überleitung vom Grünbach errichtet werden. 
 
Das Vorhaben wird aufgrund des engen finanziellen Spielraumes dzt. nicht weitergeführt. 
 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  800.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  959,40  
Investitionssumme bis 2019 €  414.564,02 
Realisierungszeitraum: 2005 – 2025 
Finanzierungszeitraum: 2008 – 2025 
Finanzierung gesichert (GR-Beschluss) 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus Umsetzungsphase 
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22. Schutzwasserbau Fernreith  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
In den vergangenen Jahren ist es im Bereich der Ortschaft Fernreith des Öfteren zu Überschwem-
mungen gekommen und soll zur Vermeidung von Hochwässern geeignete Hochwasserschutzmaß-
nahmen errichtet werden. Diesbezüglich ist geplant, dass hinter dem Feuerwehrhaus Fernreith ein 
Rückhaltebecken sowie nördlich der Fernreither Straße Sickerbecken errichtet werden. Zusätzlich 
soll die bereits bestehende Hochwassermulde samt Ufersicherung bis zum Objekt Fernreith 22 ent-
sprechend adaptiert werden. Mit der Ausarbeitung etwaiger Lösungsvorschläge wurde das techni-
sche Büro Lohberger Tührriedel & Mayr beauftragt 
 

 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  139.653,90  
Investitionssumme ab 2020 €  4.950,29  
Investitionssumme bis 2019 € 134.703,61 
Realisierungszeitraum:  2012 – 2022 
Finanzierungszeitraum:  2012 – 2022 
Finanzierung  gesichert 
Finanzierungsergebnis  €  0,00 
Vorhabenstatus:  abgeschlossen 
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23. Wirtschaftspolitische Maßnahmen; Hof  
 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Im Bereich der Ortschaften Hof, Wimpassing und Oberthan, welche auf dem Gemeindegebiet der 
Marktgemeinde Gunskirchen als auch auf dem Gemeindegebiet der Stadt Wels liegen, soll ein zent-
rales Gewerbegebiet im Rahmen des Wirtschaftsparks Voralpenland in den nächsten Jahren bzw. 
Jahrzehnten entwickelt werden. Dazu sind Planungen für die Verkehrserschließung, der Ver- und 
Entsorgung und dem Hochwasserschutz zu treffen. Diese Planungen betreffen zum einen die Stadt 
Wels und zum anderen die Marktgemeinde Gunskirchen und müssen somit entsprechend koordi-
niert werden. Zwischenzeitlich hat die Marktgemeinde Gunskirchen mit dem Land OÖ eine Verein-
barung getroffen, welche beinhaltet, dass das Teilstück der Bichlwimmer Landesstraße L121520 in 
das Eigentum der Marktgemeinde Gunskirchen übergangen ist. 
 
 

 

 
 
 
Investitionssumme gesamt €  360.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  18.357,52  
Investitionssumme bis 2019 € 7.317,76 
Realisierungszeitraum: 2013 – 2025 
Finanzierungszeitraum: 2013 – 2025 
Finanzierung nicht gesichert 
Finanzierungsergebnis €  35.624,59 
Vorhabenstatus: Planungsphase 
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24. Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat in der Vergangenheit bei den Vorhaben Kanalbau und Stra-
ßenbau eine Leerverrohrung samt Fundamentierung für die Straßenbeleuchtung durchgeführt. Eine 
Bestückung mit Straßenbeleuchtungsmasten samt Leuchtmittel konnte aufgrund des engen finanzi-
ellen Spielraumes nicht durchgeführt werden. Weiters die Marktgemeinde Gunskirchen die beste-
hende Straßenbeleuchtung auf moderne, energiesparende Leuchtmittel umgestellt. Seitens der 
Markgemeinde Gunskirchen wurde beschlossen, zur Finanzierung der Sanierung der bestehenden 
Straßenbeleuchtung in Form eines Contractingvertrages abzuschließen.  
 
 

 
 
 
Investitionssumme gesamt €  555.340,89  
Investitionssumme ab 2020 €  110.525,12  
Investitionssumme bis 2019 € 444.815,77 
Contractingvertrag € 955.682,20 
Realisierungszeitraum: 2012 - 2024 
Finanzierungszeitraum: 2012 – 2024 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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25.  Wasserversorgungsanlage BA 07 

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Das Bauvorhaben Wasserversorgung BA 07 umfasst im Wesentlichen die Errichtung eines zweiten 
Brunnens im Bereich Hochholz, um die Wasserversorgung der Marktgemeinde Gunskirchen mittel-
fristig sicher zu stellen. Der geplante Brunnen soll ca. 20 l/Sek fördern. Um diesen Brunnen an die 
bestehenden Versorgungsleitungen anbinden zu können, müssen entsprechende Versorgungslei-
tungen verlegt werden.  
Mit der Projektierung wurde bereits im Finanzjahr 2006 begonnen und sind mittlerweile die wesent-
lichsten Maßnahmen abgeschlossen worden.  
 

 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  1.852.641,93  
Investitionssumme ab 2020 €  118.819,98  
Investitionssumme bis 2019 € 1.733.821,95 
Realisierungszeitraum: 2006 – 2021 
Finanzierungszeitraum: 2007 – 2021 
Finanzierung gesichert 
Planungsgebiet Brunnen Au 2 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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26. Wasserversorgungsanlage BA 09  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Das Bauvorhaben Wasserversorgungsanlage BA 09 umfasst im Wesentlichen die Errichtung einer 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage in der Ortschaft Vitzing. Gemeinsam mit der Errichtung der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage wird auch die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage er-
richtet. Das Vorhaben ist weitestgehend bautechnisch abgeschlossen. 
 
 

 

 
 
Investitionssumme gesamt €  242.837,20 
Investitionssumme ab 2020 €  51.275,84  
Investitionssumme bis 2019 € 191.561,36 
Realisierungszeitraum: 2016 – 2021 
Finanzierungszeitraum: 2016 -  2021 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet Vitzing, Teilbereich Oberndorf 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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27. Wasserversorgungsanlage BA 10  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Das Bauvorhaben Wasserversorgungsanlage BA 10 umfasst die Aufschließung der zukünftigen 
Baugründe in Irnharting (Schlossgründe II). Durch die damit verbundenen Neuwidmungen muss die 
Wasserversorgungsanlage in den neu geschaffenen Aufschließungsstraßen erfolgen. 
 
 

 
 
 
 
Anschaffungskosten (VA, MEFP) €  416.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  0,00  
Investitionssumme bis 2019  € 74.574,88 
Realisierungszeitraum: 2017 – 2028 
Finanzierungszeitraum: 2017 -  2028 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet Dahlienstraße 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase
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28. Wasserversorgung BA 11 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Das Bauvorhaben Wasserversorgungsanlage BA 11 umfasst die Erneuerung der Hauptversor-
gungsleitung im Bereich Dahlienstraße SÜD bis zur B 1 und die Aufschließung zukünftigen Betriebs-
baugebietes in Hof/Vitzing. Zusätzlich sollen die erforderlichen Erschließungen von zukünftigen 
Neuwidmungsgebieten erfolgen. 
 

 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  495.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  664,08  
Realisierungszeitraum: 2020 – 2028 
Finanzierungszeitraum: 2020 -  2028 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet Dahlienstraße 
Finanzierungsergebnis €  0,00 
Vorhabenstatus: Planungsphase 
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29.  Wasserversorgungsanlage Leitungskataster  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Gemeinden sind aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes verpflichtet die Funk-
tionsfähigkeit ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen als auch der Wasserversorgungsanlagen zu über-
prüfen. Dabei ist ein abgestimmtes Überprüfungskonzept der öffentlichen Abwasserbeseitigungsan-
lage bzw. Wasserversorgungsanlage zu erstellen und die Kanal- bzw. Wasserleitungsstränge digital 
zu erfassen. Das Vorhaben wurde bereits abgeschlossen und endabgerechnet. Im Finanzjahr 2020 
wird mit der Zuerkennung der Förderung der Kommunalkredit gerechnet. 
 
 

 

 
 
 
Investitionssumme gesamt € 162.833,50 
Investitionssumme bis 2020 € 162.833,50 
Realisierungszeitraum: 2011 – 2020 
Finanzierungszeitraum: 2011 – 2020 
Finanzierung gesichert 
Planungsgebiet gesamte Wasserversorgungsanlage 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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30. Kanal BA 13  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Der Kanalbauabschnitt BA 13 umfasst die 3. Etappe des Sammelkanals SK VII und erstreckt sich 
von der Gärtnerstraße über die zukünftige Dahlienstraße bis zur Lambacher Straße. Dieser Ka-
nalstrang wurde in den Sammelkanal II eingebunden und dient somit als Entlastungskanal des Sam-
melkanals II. Das gegenständliche Kanalbaulos soll im Zuge der Errichtung der Dahlienstraße Süd 
mit errichtet werden. 
 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  179.400,00  
Investitionssumme ab 2020 €  6.000,00  
Investitionssumme bis 2019 €  6.150,68 
Realisierungszeitraum: 2001 – 2028 
Finanzierungszeitraum: 2001 – 2028 
Finanzierung gesichert 
Planungsgebiet Gärtnerstraße, Dahlienstraße,  
 Lambacher Straße 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Planungsphase 
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31. Kanal BA 14  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Der Kanalbauabschnitt BA 14 umfasst die Anbindung der Ortschaft Au bei der Traun an die öffentli-
che Abwasserversorgung. Im Bereich der Ortschaft Au bei der Traun soll ein Freispiegelkanal bis 
zur Kreuzung Goliathberg errichtet werden. Die gesammelten Abwässer werden in einem Sonder-
bauwerk gesammelt und mittels eines Pumpwerkes in die bereits bestehende Ortskanalisation in 
der Boschstraße verfrachtet.  
 
 

 

 

 
 
 
Investitionssumme gesamt €  1.610.000,00 
Investitionssumme ab 2020 €  0,00 
Investitionssumme bis 2019 €  10.319,10 
Realisierungszeitraum 2005 – 2030 
Finanzierungszeitraum 2005 – 2030 
Finanzierung gesichert 
Planungsgebiet Au bei der Traun 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Planungsphase 
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32. Kanal BA 19  

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens: 
 
Der Kanalbauabschnitt BA 19 umfasst im Wesentlichen die Erschließung der Ortschaften Vitzing 
und Teile der Ortschaft Oberndorf. Gemeinsam mit der Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage 
BA 19 wird die Wasserversorgungsanlage BA 9 errichtet. Das Vorhaben ist weitestgehend bautech-
nisch abgeschlossen. 
 
 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  1.262.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  331.464,74  
Investitionssumme bis 2019  €  1.042.025,08 
Realisierungszeitraum: 2016 – 2020 
Finanzierungszeitraum: 2016 -  2020 
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet:   Vitzing, Oberndorf (Parzellierung Erbler/  
  Knogler/ Mader), Hagenstraße, SPEZ, Betriebsbauge-

biet Lautischer 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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33. Kanal BA 20  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Erschließung des Neubaugebietes „Schlossgründe II“ beinhaltet die Errichtung einer neuen Ab-
wasserbeseitigungsanlage. Weitere Aufschließungsmaßnahmen wie eine Straße bzw. Wasserver-
sorgungsanlage sind für dieses Neubaugebiet ebenfalls notwendig und wurde mit den betroffenen 
Grundbesitzern eine Infrastrukturvereinbarung zur teilweisen Finanzierung der neuen Infrastruktur 
abgeschlossen. Das Vorhaben ist weitestgehend bautechnisch abgeschlossen. 
 
 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  836.100,00  
Investitionssumme ab 2020 €  16.189,07  
Investitionssumme bis 2019  €  580.122,27 
Realisierungszeitraum: 2017 – 2022 
Finanzierungszeitraum: 2017 - 2022 
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet:   Schlossgründe II 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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34. Kanal BA 21  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen erschließt im Bereich der Ortschaft Hof das zukünftige Betriebs-
baugebiet, sodass es erforderlich ist, auch die entsprechende Infrastruktur herzustellen.  
 
 

 

 

 
 
 
Investitionssumme gesamt €  380.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  151.286,28  
Investitionssumme bis 2019 €  0,00 
Realisierungszeitraum: 2020 – 2025 
Finanzierungszeitraum: 2020 - 2025 
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet:   Schlossgründe II 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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35.  Abwasserbeseitigungsanlage Leitungskataster  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Gemeinden sind aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes verpflichtet die Funk-
tionsfähigkeit ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen als auch der Wasserversorgungsanlagen zu über-
prüfen. Dabei ist ein abgestimmtes Überprüfungskonzept der öffentlichen Abwasserbeseitigungsan-
lage bzw. Wasserversorgungsanlage zu erstellen und die Kanal- bzw. Wasserleitungsstränge digital 
zu erfassen. Im Finanzjahr 2020 wird mit der Zuerkennung der Förderung der Kommunalkredit ge-
rechnet 
 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt € 277.109,23 
Investitionssumme bis 2019 € 277.109,23 
Realisierungszeitraum: 2011 – 2020 
Finanzierungszeitraum: 2011 – 2020 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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36. Kanalbau - Sanierung  
 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Gemeinden sind aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes verpflichtet, die Funk-
tionsfähigkeit ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen als auch der Wasserversorgungsanlagen zu über-
prüfen. Dabei ist ein abgestimmtes Überprüfungskonzept der öffentlichen Abwasserbeseitigungsan-
lage bzw. Wasserversorgungsanlage zu erstellen. Die Kanal- bzw. Wasserleitungsstränge sind di-
gital zu erfassen. Die Untersuchung hat ergeben, dass ein Kanalbau-Sanierungsprojekt durchge-
führt werden muss, weil bei einigen Fällen das Schadbild eine unverzügliche Sanierung vorsieht. 
 

 
 
 
Investitionssumme gesamt €  1.820.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  33.948,87  
Investitionssumme bis 2019 €  87.907,27 
Realisierungszeitraum: 2018 – 2023 
Finanzierungszeitraum: 2018 – 2023 
Finanzierung gesichert  
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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37. Wohngebäude Schulstraße 9/11 Sanierung  

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen verfügt über 12 Wohnungen in der Schulstraße 9/11. Bei einem 
Mieterwechsel wird die Wohnung saniert um diese wiederum vermieten zu können. Eine thermi-
sche Sanierung des gesamten Wohngebäudes inklusive Fenstertausch wird schon seit längerem 
angedacht und sollte in absehbarer Zeit realisiert werden. 
 
 

 

 
 
Investitionssumme gesamt derzeit nicht bekannt  
Investitionssumme ab 2020 €  49.650,99  
Investitionssumme bis 2019 €  0,00 
Realisierungszeitraum: 2021-2023 
Finanzierungszeitraum: 2021 – 2023 
Finanzierung gesichert  
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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38. Wohngebäude Waldling 11 

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen verfügt über 7 Wohnungen in Waldling 11. Umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen sind in nächster Zeit nicht geplant.  
 
 

 

 

 
 
Investitionssumme gesamt derzeit nicht bekannt  
Investitionssumme ab 2020 €  0,00  
Investitionssumme bis 2019 €  60.484,37 
Realisierungszeitraum: 2018-2023 
Finanzierungszeitraum: 2018 – 2023 
Finanzierung gesichert  
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Umsetzungsphase 
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39. Seniorenwohn- u. Pflegeheim, Um- und Zubau  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen betreibt ein Seniorenwohn- und Pflegeheim und verfügt derzeit 
über 97 Betten. Diese Bettenanzahl teilt sich auf 20 Doppelzimmer und 57 Einzelzimmer auf. Nun-
mehr ist geplant, dass das Seniorenwohn- und Pflegeheim in Abstimmung mit dem Sozialhilfever-
band Wels-Land auf 120 Betten aufgestockt werden sollte. Im Zuge der Erweiterung ist auch eine 
Sanierung des bestehenden Seniorenwohn- und Pflegeheimes, welches im Jahr 1996 in Vollbetrieb 
genommen werden konnte, durchzuführen. 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat bereits eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und haben sich 
insgesamt 4 Architekturbüros an der Planung unter Einbezug einer Grobkostenschätzung beteiligt. 
Die vorliegende Grobkostenschätzung schließen mit Kosten zwischen € 7.785.000,00 bis € 
9.387.000,00. 
 

 

 

 
 
 
Bausumme € 9.984.500,00 
Investitionssumme bis 2019 € 308.901,24 
Realisierungszeitraum: 2014 – 2025 
Finanzierungszeitraum: 2014 - 2025 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor 
Finanzierung: nicht gesichert  
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: Planungsphase 
 
 
. 
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40. Parkplatz Pichler Straße  
 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Der Parkplatz Pichler Straße musste deshalb errichtet werden, um die Parkplatzsituation im Ortsze-
ntrum zu entschärfen. Durch diese Maßnahme sollten Dauerparker angesprochen werden, um im 
Ortskern wiederum Parkplätze vorhalten zu können, die für eine Besuch der Geschäfte, Ärzte etc. 
dringend benötigt werden.  
 

 

 

 
 
Investitionssumme gesamt €  75.000,00  
Investitionssumme ab 2020 €  66.691,85 
Investitionssumme bis 2019 € 6.220,69 
Realisierungszeitraum: 2020 – 2022 
Finanzierungszeitraum: 2020 – 2022 
Finanzierungsplan liegt nicht vor 
Finanzierung gesichert 
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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41. Veranstaltungszentrum Gunskirchen Sanierung 

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat im Finanzjahr 1984 das Veranstaltungszentrum Gunskirchen 
errichtet und dabei als Finanzierungsform eine Leasingfinanzierung gewählt. Nach Ablauf des Lea-
singzeitraumes ist die Immobilie im Finanzjahr 1999 in das zivilrechtliche Eigentum der Marktge-
meinde Gunskirchen übergegangen. Aufgrund des technischen Alters von Anlagenteilen und der 
geänderten Rahmenbedingungen zur Ausstattung derartiger Veranstaltungszentren wurde eine Ge-
neralsanierung durchgeführt.  
 

 

 
 
 
 
Investitionssumme gesamt €  1.287.541,15  
Investitionssumme ab 2020 €  593.132,65 
Investitionssumme bis 2019 € 694.408,58 
Realisierungszeitraum: 2014 – 2021 
Finanzierungszeitraum: 2014 - 2021 
Finanzierung: gesichert  
Finanzierungsergebnis: €  0,00 
Vorhabenstatus: abgeschlossen 
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42. Zusammengefasste Betriebe; Anschlussgebühren 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat die Bestimmungen der VRV 2015 umzusetzen und mussten 
die Erträge aus den Anschlussgebühren, Infrastrukturbeiträgen in einen eigens dafür geschaffenen 
Teilabschnitt erfasst werden.  
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43. Zusammengefasste Betriebe; Infrastrukturbeiträge 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat die Bestimmungen der VRV 2015 umzusetzen und mussten 
die Erträge aus den Anschlussgebühren, Infrastrukturbeiträgen in einen eigens dafür geschaffenen 
Teilabschnitt erfasst werden.  
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44. Ausschließliche Gemeindeabgaben 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat die Bestimmungen der VRV 2015 umzusetzen und mussten 
die Erträge aus den Verkehrsflächenbeiträgen in einen eigens dafür geschaffenen Teilabschnitt er-
fasst werden. 
 
 

 

 

 
 
 
 

45. Sonstige Investitionen Wasser 
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46. Sonstige Investitionen Kanal 

 

  
 

47. Sonstige Investitionen Abfall 

 

 

  

  
 

48. Sonstige Investitionen SWPH 
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49. OÖ Gemeindeentlastungspaket 
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Antrag: GV Ing. Norbert Schönhöfer 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gunskirchen möge beschließen:  

1. Die Ergebnisrechnung der Marktgemeinde Gunskirchen für das Finanzjahr 2021 wird 

in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  

 
  Erträge von € 26.135.310,52 und 
   Aufwendungen von € 26.207.385,88 
 

aus.  
 
 

2. Die Finanzierungsrechnung der Marktgemeinde Gunskirchen für das Finanzjahr 2021 

wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  

 
Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  

 
 Einzahlungen von € 27.021.101,26 und 

 Auszahlungen von € 24.997.265,04 
 

aus.  
 
 

3. Der Vermögensrechnung der Marktgemeinde Gunskirchen für das Finanzjahr 2021 

wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  

 
Die Vermögensrechnung weist  

 
AKTIVA von   € 103.815.172,96 und 
PASSIVA von  € 103.815.172,96 
aus.  
 

4. In der Voranschlagsvergleichsrechnung sind die Voranschlagswerte des Ergebnisvor-
anschlags/Finanzierungsvoranschlags mit den tatsächlichen Aufwendungen/Erträge 
gegenüberzustellen. Wesentliche Abweichungen sind zu begründen und werden 
nachstehende Schwellenwerte festgelegt: 
 

¶ € 10.000,00 und/oder 10% der Abweichung 
 
 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
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6. VFI & Co KG – Rechnungsabschluss 2021 
 
 
Bericht: GV Ing. Norbert Schönhöfer 
 

 

E) Liquide Mittel 
 
 

Der VFI & Co KG weist per 31.12.2021 folgende liquide Mittel aus: 
 
  Raiba Gunskirchen € 35.941,02 und 
   Allgemeine Sparkasse € 26.683,21 
 
aus. Endstand € 62.624,23 
 
Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG Rechnungsabschluss 2021  S. 7 

 
 
 

F) Ergebnishaushalt 
 
 

Der Ergebnishaushalt (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von € 648.079,99 und 
   Aufwendungen von € 571.564,36 
 
aus.  
 
Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG, Rechnungsabschluss 2021 S. 21-22 
 

 
Ergebnishaushalt Erträge Aufwendungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 68.870,79 55.587,50 13.283,29

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.212,84 27.284,28 7.928,56

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 358.104,37 262.277,64 95.826,73

3 Kunst, Kultur und Kultus

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

5 Gesundheit

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 25.639,66 20.719,19 4.920,47

7 Wirtschaftsförderung

8 Dienstleistungen

9 Finanzwirtschaft 160.252,33 205.695,75 -45.443,42

Summe Haushaltsrücklagen

Summe Ergebnishaushalt 648.079,99 571.564,36 76.515,63  
 

 

 

  

file://///rz-daten/system/web/getDocument.ashx%3ffileid=2614221&t=1606909427
file://///rz-daten/system/web/getDocument.ashx%3ffileid=2614221&t=1606909427
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G) Finanzierungshaushalt 
 

Der Finanzierungshaushalt (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Einzahlungen von € 544.048,15 und 
  Auszahlungen von € 544.048,15 
aus.  
 
Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG Rechnungsabschluss 2021 S. 88 

- 
 

Finanzierungshaushalt Einzahlungen Auszahlungen

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41.640,61 18.410,10 23.230,51

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.875,50 13.574,41 16.301,09

2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 288.412,48 150.717,01 137.695,47

3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00

5 Gesundheit 0,00

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 23.867,23 4.034,65 19.832,58

7 Wirtschaftsförderung 0,00

8 Dienstleistungen 0,00

9 Finanzwirtschaft 160.252,33 357.311,98 -197.059,65

Summe Finanzierungshaushalt 544.048,15 544.048,15 0,00

 

 
H) Vermögensrechnung 
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I) Nettovermögensänderungsrechnung 
 

Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG, Rechnungsabschluss 2021 S. 71 

 

 
 
 
 

J) Forderungen 
 

Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG, Rechnungsabschluss 2021 S. 196 

 

 

§ 21. (VRV 2015) 

(1) Forderungen sind Ansprüche der Gebietskörperschaft auf den Empfang von Geldleistungen. Kurz-
fristige Forderungen und langfristige, verzinste Forderungen sind zum Nominalwert zu bewerten. Langfris-
tige, unverzinste Forderungen sind zum Barwert zu bewerten, wenn deren Wert 10 000 Euro übersteigt. 

(2) Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sind bei teilweiser oder vollständiger Uneinbringlichkeit 
der Forderung zu erfassen. Forderungen sind unter Berücksichtigung allfälliger Umsatzsteuerrückforderun-
gen auszubuchen, sobald die Uneinbringlichkeit endgültig feststeht. 
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90 

K) Verbindlichkeiten 
 

Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG, Rechnungsabschluss 2021 S. 199 

 

§ 26. (VRV 2015) 

 (1) Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gebietskörperschaft zur Erbringung von Geldleistungen 
auf die ein Dritter einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch auf Zahlung erlangt hat, welche dem 
Grunde und der Höhe nach feststehen. 

 

(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Zahlungsbetrag zu bewerten. 
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L) Investive Gebarung 
 
Quelle: VFI der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG, Rechnungsabschluss 2021 S. 103-107 

 

1.1. Schule; Kühlung  

 

Die VFI & CO KG hat der Marktgemeinde Gunskirchen den gesamten Schulkomplex rückvermietet 

und sind in diesem Komplex die Volksschule, Mittelschule, Kindergarten und Schülerhort unterge-

bracht. Der gesamte Komplex wurde in mehreren Etappen errichtet und wurde in den Jahren 2005 

bis 2007 eine Generalsanierung durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich die Situation in den 

Räumlichkeiten verändert und musste zur Kenntnis genommen werden, dass ein ordnungsgemäßer 

Betrieb durch die hohen Innentemperaturen nicht mehr zugemutet werden konnte, deshalb hat man 

sich dazu entschlossen, die am stärksten betroffenen Räumlichkeiten mit einer Kühlung auszustat-

ten.  

 

 

 

1.2.   Kindergarten; Kühlung  
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1.3.   Schülerhort; Kühlung  
 

 

 

2.   Beteiligungen-Tilgungen  
 

Bei diesem Vorhaben werden alle Tilgungen für die einzelnen Projekte gesammelt verbucht und 

werden die Aufwendungen durch die Marktgemeinde Gunskirchen als Kapitaltransferzahlung abge-

deckt. Durch die VFI & CO KG werden jeweils am Ende eines Finanzjahres die geleisteten Tilgungs-

zahlungen in Form eines zusätzlichen Liquiditätszuschusses vorgeschrieben. Der Liquiditätszu-

schuss hat durch die Marktgemeinde Gunskirchen jedenfalls zu erfolgen, da ansonsten die VFI & 

CO KG in einigen wenigen Jahren zahlungsunfähig wäre. 
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Antrag: GV Ing. Norbert Schönhöfer 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gunskirchen möge beschließen:  

5. Der Ergebnisrechnung der VFI & CO KG für das Finanzjahr 2021 wird in der vorlie-

genden Fassung genehmigt. 

 

Der Ergebnishaushalt (interne Vergütungen enthalten) weist  

 
Erträge von  € 648.079,99 und 
Aufwendungen von € 571.564,36  

 
aus.  

 
 

6. Der Finanzierungsrechnung der VFI & CO KG für das Finanzjahr 2021 wird in der vor-

liegenden Fassung genehmigt.  

 
Der Finanzierungshaushalt (interne Vergütungen enthalten) weist  

 
Einzahlungen von € 544.048,15 und 
Auszahlungen von € 544.048,15 

 
aus.  
 
 

7. Der Vermögensrechnung der VFI & CO KG für das Finanzjahr 2021 für das Finanzjahr 

2021 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.  

 
Der Vermögensrechnung weist  

 
AKTIVA von   € 17.834.564,78 und 
PASSIVA von  € 17.834.564,78 

 
aus.  

 

Beschlussergebnis: einstimmig 
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7. Röm. kath. Pfarre Gunskirchen – Caritaskindergarten;  
Sondersubvention Caritaskindergarten - Abgangsdeckung 2021 

 
 
Bericht: GV Ing. Norbert Schönhöfer 
 
Die Pfarre Gunskirchen hat in Ihrem Schreiben vom 14.02.2022 um Deckung des Jahresabganges 
2021 für den Caritaskindergarten Gunskirchen angesucht. Die Marktgemeinde Gunskirchen hat mit 
dem Pfarrcaritaskindergarten eine Grundsatzvereinbarung abgeschlossen, wobei sich die Marktge-
meinde Gunskirchen verpflichtet, über begründetes Ansuchen im Rahmen ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten Zuschüsse zum Betriebsabgang des Caritaskindergartens zu gewähren. Laut vorgelegter 
Abrechnung beträgt der Abgang im Jahr 2021 € 53.339,54 
 
Die zuständige Abteilung hat die Abrechnung geprüft und für richtig befunden. 
 

 
 
 

 
 
Seitens der Finanzabteilung wird daher vorgeschlagen, den Abgang in der Höhe von  
€ 53.339,54 abzudecken, um zu gewährleisten, dass der Caritaskindergarten in bewährter Form 
weitergeführt wird.  
 
Auf der HH-Stelle 1/2401-7570 sind im Voranschlag für das Finanzjahr 2022 Mittel in der Höhe von 
€ 53.500,00 vorgesehen.  
 
Seitens der Finanzabteilung kann aufgrund der vorgelegten Unterlagen auch bestätigt werden, dass 
die Röm. Kath. Pfarre Gunskirchen sämtliche Fördermittel für den Caritaskindergarten beantragt hat. 
Ergänzend wird noch mitgeteilt, dass der Abgang des Caritaskindergartens mit den Fehlbeträgen im 
Gemeindekindergarten je Gruppe vergleichbar ist. 
 
 
Antrag: GV Ing. Norbert Schönhöfer 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
“Der Röm. kath. Pfarre Gunskirchen wird für den Betriebsabgang 2021 im Caritaskindergar-
ten eine Sondersubvention in Höhe von € 53.339,54 gewährt.“  
 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
 

 

  

Einnahmen 2021 € 70.502,09

abzgl. Ausgaben 2021 gesamt € 123.841,63

Abgang 202 € -53.339,54 
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8. Prüfungsausschuss-Bericht über die Sitzung vom 16. Dezember 2021 
 
Am 16. Dezember 2021 fand die Sitzung des Prüfungsausschusses mit folgender Tagesordnung 
statt: 
 
 
Tagesordnung 

 
1. Wirtschaftspark Voralpenland (Gewerbegebiet Gunskirchen)  
Im Bereich der Ortschaften Hof, Wimpassing und Oberthan soll ein zentrales Gewerbegebiet im 
Rahmen des Wirtschaftsparkes Voralpenland entwickelt werden (vgl GR-Prot. 15.12.2016). Dazu 
sind Planungen für die Verkehrserschließung, der Ver- und Entsorgung und dem Hochwasser-
schutz zu treffen. Am 31. Jänner 2017 wurde von Vertretern des Gemeindeverbands „Wirt-
schaftspark Voralpenland“ eine Gründungssitzung abgehalten. Seither sind mehrere Jahre vergan-
gen und es stellen sich nachfolgende, rein auf das Gebiet der Marktgemeinde Gunskirchen bezo-
gene Fragen:  
 

a.) Welche Planungen (Gesamtplan und Optionsverträge) für die Verkehrserschließung, der 
Ver- und Entsorgung und dem Hochwasserschutz wurden zwischenzeitlich getroffen, in welcher 
Größenordnung werden „Gewerbegebiete“ zur Verfügung stehen und welche Kosten sind dafür 
angefallen (Gesamtkosten der bisher getätigten Investitionen).  
b.) Mit welchen geschätzten weiteren Investitionskosten ist zu rechnen. 
c.) Auf Basis welcher Verträge oder begründeter Erwartungen stehen welche Flächen für die 
angedachten Nutzungszwecke zur Verfügung? 
d.) Wie weit sind die Bemühungen, Betriebe anzusiedeln, gediehen?  
e.) Ab wann sind Einnahmen zu erwarten? 

 
Zur Eingrenzung des Prüfgegenstandes wird festgehalten, dass bei einem Projekt dieser Größen-
ordnung und der kurzen Vorbereitungszeit nicht davon ausgegangen wird, dass alle Details erar-
beitet werden. Es geht vielmehr um die großen „Eckpunkte“ betreffend Planung, Vertragslage, In-
vestitionen und den künftigen Erwartungen betreffend Aufschließung der Flächen und Ansiedlung 
von Betrieben.  
 
2. Allfälliges 
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TOP 1)  

Wirtschaftspark Voralpenland (Gewerbegebiet Gunskirchen)  

 

Herr Prüfungsausschussobmann Prof. Walter Nöstlinger gibt bekannt, dass gegenständlicher Ta-
gesordnungspunkt keine klassische Prüfung darstelle, sondern als Information bzw. Bestandsauf-
nahme zu werten sei.  
 
Der Prüfungsausschussobmann ersucht den Finanzabteilungsleiter, den Tagesordnungspunkt 
Wirtschaftspark Voralpenland kurz vorzustellen. 
 
Der Finanzabteilungsleiter führt folgendes aus: 
 
Der Gemeindeverband wurde per LGBl. Nr. 104/2015, ausgegeben am 30. Juli 2015, gegründet. 
Der Verband trägt den Namen „Wirtschaftspark Voralpenland“ und hat seinen Sitz und seine Ge-
schäftsstelle beim Magistrat der Stadt Wels.  
 
Mitglieder des Verbandes sind folgende Gemeinden: 
 
  
1. Wels 
2. Aichkirchen 
3. Bachmanning 
4. Bad Wimsbach-Neydharting 
5. Buchkirchen 
6. Fischlham 
7. Gunskirchen 
8. Holzhausen 
9. Krenglbach 
10. Lambach 
11. Offenhausen 
12. Pennewang 
13. Schleißheim 
14. Sipbachzell 
15. Stadl-Paura 
16. Steinerkirchen/Traun 
17. Weißkirchen/Traun 
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MITGLIEDER EINWOHNER 
(Registerzählung 2018) 

Fläche 
(km²) 

ANTEILE 
(EW:FL = 1:1) 

1. Stadt Wels                 61.626         45,88 36,05% 

2. Aichkirchen                      596           6,50 1,21% 

3. Bachmanning                      720           7,20 1,37% 

4. Bad Wimsbach-Neydharting                   2.562         24,30 4,68% 

5. Buchkirchen                   4.067         32,20 6,52% 

6. Fischlham                   1.341         15,70 2,87% 

7. Gunskirchen                   6.119         36,20 8,07% 

8. Holzhausen                   1.027           7,80 1,60% 

9. Krenglbach                   3.184         15,30 3,70% 

10. Lambach                   3.491           3,70 2,20% 

11. Offenhausen                   1.686         15,10 2,95% 

12. Pennewang                      914         18,40 3,05% 

13. Sattledt                   2.707         22,15 4,44% 

14. Schleißheim                   1.401           7,60 1,75% 

15. Sipbachzell                   2.006         24,80 4,48% 

16. Stadl-Paura                   5.052         15,10 4,56% 

17. Steinerkirchen an der Traun                   2.381         32,60 5,77% 

18. Weißkirchen an der Traun                   3.445         21,70 4,73% 

Gesamt               104.325       352,23 100,00% 

 
 
Die Mitgliedsgemeinden und die Stadt Wels kamen bei der Gründung des Wirtschaftsparks Voral-
penland überein, dass zur Finanzierung des Wirtschaftsparks 1% der Kommunalsteuer des Finanz-
jahres 2013 eingebracht werden müssen. Dies bedeutet, dass die Marktgemeinde Gunskirchen € 
40.973,00 an den Wirtschaftspark Voralpenland überwiesen hat.  
 
Prüfungsausschussobmann Prof. Walter Nöstlinger erteilt den designierten Bauamtsleiter Ing. 
Thomas Hechinger das Wort.  
 
Herr AL Mag. Erwin Stürzlinger, vermeinte jedoch, dass es besser sei, wenn vorerst noch ein paar 
grundlegende Überlegungen besprochen werden: 
 
AL Mag. Erwin Stürzlinger gibt bekannt, dass er als Obmann des Wirtschaftsparks Voralpenland die 
Interessen zu vertreten habe. Die verbandsangehörigen Gemeinden müssen ihre Flächen, welche 
als Betriebsbaugebiete vorgesehen sind, ab einer gewissen Größe der Fläche dem Wirtschaftspark 
Voralpenland melden. Die Marktgemeinde Gunskirchen verfüge im Bereich Hof einen außeror-
dentlich interessanten Standort und wird vom Amt der OÖ Landesregierung ausgegangen, dass 
dieser singuläre Standort besondere Vorzüge aufweise. Als eine sehr wichtige Grundvoraussetzung 
wird ein Autobahnanschluss gesehen. Die Marktgemeinde Gunskirchen, die Stadt Wels und die 
Firma Welser Kieswerke haben einige Vereinbarungen abgeschlossen und hat der Gemeinderat der 
Marktgemeinde Gunskirchen diese auch abgesegnet.  
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Herr Ing. Thomas Hechinger stellt den derzeitigen Stand der Planungen anhand nachstehend an-
geführter Unterlagen vor: 
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100 

 

 
 
Herr Ing. Thomas Hechinger teilt den anwesenden Prüfungsausschussmitgliedern mit, dass zur Re-
alisierung der geplanten Maßnahmen erhebliche finanzielle Mitteln aufgebracht werden müssen. In 
der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Marktgemeinde Gunskirchen sind beim Projekt 
„Wirtschaftspolitische Maßnahmen“ Mittel iHv. € 3.194.200,00 vorgesehen. Das Amt der OÖ Lan-
desregierung leistet einen Zuschuss - iHv. € 1.700.000,00 wobei € 1.000.000,00 für die Landes-
straße sowie € 700.000,00 für die Sanierung der alten Straße - zur Verfügung gestellt werden. Die 
Beitragsleistungen für den Autobahnanschluss werden mit ca. € 4.000.000,00 beziffert und müssen 
diese jeweils zu 50 % von der Stadt Wels und 50 % von der Marktgemeinde Gunskirchen/ Welser 
Kieswerke aufgebracht werden. Ab dem Finanzjahr 2022 müssen Zahlungen an die Stadt Wels ge-
leistet werden und sind diese ebenfalls in der MEFP 2022-2026 vorgesehen. Durch Neuwidmungen 
und Einbringungen von Flächen – derzeit sind noch keine Kosten bekannt – müssen weitere Trans-
ferzahlungen geleistet werden.  
 
Die Einleitung der anfallenden Abwässer im Bereich Vitzinger Straße erfolgt in den Hauptsammler 
der EWW AG und müssen Anschlussgebühren iHv. € 300.000,00 aufgebracht werden. Die An-
schlussgebühren werden in 3 gleich hohen Raten ab dem Finanzjahr 2024 fällig.  
 
Die Erschließung des Betriebsbaugebietes erfordert einen effizienten Hochwasserschutz, welcher 
wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen sei. Derzeit liegen noch keine Detailplanungen vor, je-
doch könne man sich vorstellen, dass lokale Maßnahmen bzw. lokale Sickerbecken benötigt wer-
den.  
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AL Mag. Erwin Stürzlinger gibt zu bedenken, dass eine besondere Herausforderung das Aufbringen 
von geeigneten Grundstücksflächen zu sehen ist, weil durch das knappe Angebot kein Grundeigen-
tümer bereit sei, seine Grundstücksflächen zu verkaufen. Weiters müssen die Gemeinden und jede 
für sich die politische Einigung herbeiführen und sagen, „Ja, wir wollen das“. Ebenso habe man sich 
vertraglich verpflichtet den Autobahnanschluss bis 2025 herzustellen.  
Finanzreferent Ing. Norbert Schönhöfer bringt vor, dass es eine Notwendigkeit sei, neue Betriebe 
anzusiedeln und sollte man rasch handeln und Nägel mit Köpfen machen. 
 
Prüfungsausschussobmann Prof. Nöstlinger erkundigt sich bei Amtsleiter Mag. Stürzlinger, gleich-
zeitig auch Obmann des Wirtschaftsparks, was er als Experte ablaufmäßig hinsichtlich der weiteren 
notwendigen Maßnahmen empfehle. Dieser sagt, dass seiner Meinung nach jetzt die Politik am Zug 
wäre, weitere Entscheidungen zu treffen. 
 
Herr OAR Franzmair äußerte sich auf die Frage des Prüfungsausschussobmannes, worauf die Ge-
meinde bezüglich weiterer Aktivitäten aus finanzpolitischer Sicht achten müsse dahingehend, dass 
diese die Kraft hätte, das Projekt zeitnah aktiver anzugehen.  
 
Der Prüfungsausschussobmann erkundigt sich bei den Ausschussmitgliedern, ob es dazu weitere 
Meinungen gäbe. Da dies nicht der Fall war, fasst er zusammen und hält fest, dass für das Betriebs-
baugebiet und den Hochwasserschutz entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse vorliegen. Da bis-
her schon erhebliche Mittel in diese investiven Vorhaben eingesetzt wurden, wäre iSd der Gemein-
deratsbeschlüsse, der dort genannten Realisierungszeiträume und aus Gründen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit anzustreben, die dort formulierten Ziele umzusetzen, damit 
weitere Flächen für die Ansiedlung von Betrieben geschaffen werden und die eingesetzten Beträge 
zB in Form der Kommunalsteuer so zeitnah als möglich auch wieder an die Marktgemeinde zurück 
fließen. Die Themen seien aber komplex und aus den Wortmeldungen sei ersichtlich, dass vor der-
artigen Schritten weitere Abklärungen erforderlich seien.  
 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses mögen beschließen: 
 
„Die Mitglieder des Prüfungsausschusses regen an, dass nach Zuleitung der  Verhandlungsschrift 
an den Herrn Bürgermeister der Finanzausschuss gemeinsam mit dem Raumordnungsausschuss 
ein Konzept bzw einen Masterplan ausarbeitet, welcher eine zeitnahe Umsetzung der Gemeinde-
ratsbeschlüsse betreffend Hochwasserschutz und Gewerbegebiet Gunskirchen als Teil des Wirt-
schaftsparks Voralpenland vorsieht.“  
 
 
Beschluss: einstimmig 

 
 

TOP 2) 

 
Allfälliges 
 
Keine Wortmeldungen 
 
 
Ende der Sitzung: 18:56 Uhr 
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Wechselrede: 
 
GV Ing. Markus Schauer ergänzt zum Thema Wirtschaftspark, dass dieses Thema in naher Zukunft 
im Ausschuss behandelt werde. Hierbei stehe man positiv diesem Projekt gegenüber. Bezüglich 
dem Thema Hochwasser trachte man ebenfalls für die Umsetzung der notwendigen Versickerungs-
flächen. 

 
 
 
 

Antrag: Prüfungsausschussobmann Prof. Walter Nöstlinger 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Der Bericht des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Sitzung vom 16. Dezember 
2021 wird zur Kenntnis genommen. “ 
 
 
Beschlussergebnis: einstimmig 
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Allfälliges, GR 29.03.2022 
 
 
Alte Kiesgrube am Hagen 
 
GR Klaus Wiesinger hält fest, dass im Zuge der Renaturalisierung eine wunderbare Gestaltung er-
reicht werden konnte. Ihm sei jedoch beim Spazierengehen aufgefallen, dass die bereits gepflanzten 
Sträucher und Bäume von den angebrachten Netzen in Mitleidenschaft gezogen wurden, zumal die 
Netze aufgerissen sind und frei herumliegen. Er ersuche daher, dass dieses Plastik durch den ge-
meindeeigenen Bauhof entsorgt werde, wonach er selbst auch seine Bereitschaft für eine Teilnahme 
an den Reinigungsarbeiten erklärt habe. 

 
Bürgermeister Christian Schöffmann bedankt sich für diese Anregung und hält fest, dass er dieses 
Anliegen bereits morgen dem Bauhofleiter kommunizieren werde. 
 

 
Maibaum 2022 
 
Frau Vbgm. Gabriele Modl kündigt an, dass - sofern es die Allgemeine Situation zulässt - heuer von 
Seiten der Gemeinde ein Maibaum durch die Gemeinderatsmitglieder aufgestellt wird. Das Mai-
baumsetzen soll am 30. April 2022 am VZ-Platz stattfinden. Das Maibaumumlegen soll am 12. Juni 
2022 mit einem Frühschoppen durch den Musikverein Gunskirchen stattfinden. Das Rahmenpro-
gramm wird seitens des Kulturreferates zeitgerecht bekannt gegeben. 
 
Bürgermeister Christian Schöffmann ergänzt, dass zum Maibaumaufstellen sämtliche Gemeinde-
rats- und Ersatzgemeinderatsmitglieder eingeladen sind. 
 
Amtsleiter Mag. Erwin Stürzlinger wird dessen Expertise zur Verfügung stellen, wonach ein reibungs-
loser Ablauf erfolgen sollte. 
 

 
Geburtstage 
 
Bürgermeister Christian Schöffmann gratuliert folgenden Mitgliedern des Gemeinderates zu dessen 
begangenen Geburtstagen: 
 
Karin Margarete Grünauer 
Florian Weidinger 
Paul Wagner 
Mag. Gabriele Modl 
Friedrich Stinglmayr 
 
 

 


